




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im Windpark Quellen-

dorf I (2 x Typ Vestas V150-4,2 MW, Gesamthöhe 241 m, 1 x Typ Vestas 

V 136-4,2 MW, Gesamthöhe 183 m)  

Genehmigungsverfahren nach §§ 4 und 10 BImSchG 

Antragsteller: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG  

 

Mit Schreiben vom 25.07.2018 und zuletzt vom 08.10.2018 haben Sie mir den 
oben genannten Antrag vorgelegt mit der Bitte, zunächst die Vollständigkeit 
der Antragsunterlagen zu prüfen und bei festgestellter Unvollständigkeit Ihnen 
eine Auflistung der fehlenden Unterlagen zukommen zu lassen. Darüber hin-
aus bitten Sie um meine abschließende begründete Stellungnahme zum Ge-
nehmigungsantrag und zur Umweltverträglichkeitsstudie.  
Mit Schreiben vom 06.09.2018 habe ich Unterlagen nachgefordert. Daraufhin 
haben Sie mir die Erwiderung des Vorhabenträgers in Form des Schreibens 
der VSB Neue Energien Deutschland GmbH vom 05.10.2018 mit weiteren An-
lagen erneut zur Prüfung vorgelegt. 
Im Ergebnis meiner Prüfung der Unterlagen gebe ich meine abschließende 
und begründete Stellungnahme ab. 

I 

Gegenstand des Antrages sind die Errichtung von 3 Windenergieanlagen 
(WEA) mit Gesamthöhen (Gh.) von 241 m und 183 m an den Standorten: 
 
LQM 1 Gemarkung Libbesdorf, Flur 5 Flurstück 76, Gh. 241 m 
LQM 2 Gemarkung Libbesdorf, Flur 5 Flurstück 29, Gh. 241 m 
LQM 7 Gemarkung Quellendorf, Flur 2 Flurstück 21, Gh. 183 m 
 
Durch das beantragte Vorhaben ist das UNESCO-Weltkulturerbe Gartenreich 
Dessau-Wörlitz mit der dazu gehörenden Exklave Schloss- und Gartenanla-
gen Mosigkau, sowie der Denkmalbereich Ortslage Mosigkau betroffen. 
 
Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Na-
turerbes der Welt (Welterbekonvention vom 16. 11.1972, Bekanntmachung 
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vom 02.02.1977, BGBl. II S.213) hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, die innerhalb 
seiner Grenzen gelegenen Welterbestätten zu erfassen, zu schützen, in Bestand und Wertigkeit zu 
erhalten und deren Weitergabe an künftige Generationen sicherzustellen (vgl. Welterbekonvention 
Artikel 3 und 4). Durch den Beitritt zur Welterbekonvention wird die Bundesrepublik Deutschland als 
Vertragsstaat aufgefordert sich intensiv für die eigenen Welterbestätten einzusetzen (Welterbekon-
vention Artikel 4: „Er wird hierfür alles in seinen Kräften Stehende tun, unter vollem Einsatz seiner 
eigenen Hilfsmittel…insbesondere auf finanziellem, künstlerischem wissenschaftlichem und techni-
schem Gebiet.“). Gleichzeitig damit ist aber auch die Übertragung des ideellen Besitzes auf die 
gesamte Menschheit verbunden (Welterbekonvention Artikel 6, Abs. 1: „..dass dieses Erbe ein Welt-
erbe darstellt, zu dessen Schutz die internationale Staatengemeinschaft als Gesamtheit zusam-
menarbeiten muss.“) mit der Folge, dass der Umgang mit der Stätte dem kritischen Blick der inter-
nationalen Fachwelt ausgesetzt wird.   

Für die im Land Sachsen-Anhalt gelegenen UNESCO Weltkulturerbestätten obliegt diese Verpflich-
tung der Landesregierung, die wiederum dem Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, U-
NESCO-Weltkulturerbe die Aufgabe übertragen hat, dafür Sorge zu tragen, dass bei allen Planun-
gen und Vorhaben, die Auswirkungen auf die UNESCO Weltkulturerbestätten haben könnten die 
besonderen Erfordernisse der UNESCO angemessen berücksichtigt werden (vgl. Welterbekonven-
tion Artikel 5 und  §1 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt). 
 

II 

Die Schloss- und Gartenanlagen Mosigkau sind Bestandteil des als UNESCO Weltkulturerbe-
stätte ausgezeichneten Gartenreichs Dessau-Wörlitz (Welterbekonvention Artikel 1 und 11 Abs. 
2), das wiederum als Denkmalbereich mit zahlreichen baulichen Anlagen ausgewiesen ist (§ 2 
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1und 2 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (DenkmSchG 
LSA vom 21. Oktober 1991 (GVBL. LSA S. 368), in der Fassung vom 20. Dezember 2005 (GVBl. 
LSA S. 769)). 
Die UNESCO begründet die Aufnahme des Gartenreiches in die Welterbeliste folgendermaßen: 
„Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Anwendung der phi-
losophischen Prinzipien der Aufklärung auf die Landschaftsgestaltung, das Kunst, Bildung und 
Wirtschaft zu einem harmonischen Ganzen verbindet.“ Das wichtigste Auswahlkriterium ist der 
„außergewöhnliche universelle Wert“ (outstanding universal value) der Welterbestätte, dessen 
Feststellung jedoch nur unter den Bedingungen der historischen Echtheit (Authentizity) und Un-
versehrtheit (Integrity) erfüllt werden kann (Richtlinie für die Durchführung des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, WHC. 15/01, 8. Juli 2015 - kurz Durchfüh-
rungsrichtlinie - §§ 77 und 78).  
Das Gartenreich Dessau-Wörlitz bildet eine Einheit aus Siedlungen und dazugehöriger Kultur-
landschaft, deren Bauwerke, Parkanlagen und Kulturlandschaftselemente sich harmonisch in 
die flache Elbauenlandschaft einfügen. Charakteristisch für das Gartenreich ist ein dichtes Netz 
von Wegen, Alleen, Kleinarchitekturen, Einzelbauwerken, Gräben und Deichen, die Siedlungen, 
Park- und Gartenanlagen sowie Einzelbauwerke miteinander verbinden. Höhendominanten bil-
den Kirchtürme und Monumente. Die netzartig verbundenen Sichten und Sichtachsen auf ein-
zelne Bauwerke und Elemente der Kulturlandschaft sind bewusst geschaffene künstlerische 
Gestaltungselemente und gehören zu den konstituierenden Merkmalen der Denkmaleigenschaft 
des Gartenreiches.  
Der Denkmalwert des Gartenreiches insgesamt und die Bewahrung der Auszeichnung als UN-
ESCO Weltkulturerbe hängen insbesondere davon ab, dass die visuelle Integrität des Kultur-
denkmals nicht beeinträchtigt wird. 
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III 
Das Schloss und die Gartenanlagen Mosigkau befinden sich in ca. 2,5 km – 4,8 km Entfernung 
zu den bereits bestehenden 22 WEA im Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten (VR WEA) Libbesdorf/ Quellendorf/ Mosigkau. 
Das Ensemble Schloss und Gartenanlagen Mosigkau ist auf Grund seiner geschichtlichen, kul-
turell-künstlerischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Bedeutung als Baudenkmal ge-
mäß § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 DenkmSchG LSA ausgewiesen. Dabei ist nicht nur die gesamte 
Substanz des Baudenkmals geschützt, sondern auch seine Umgebung, wenn hier durch Errich-
tung, Wegnahme oder Hinzufügung von Anlagen Auswirkungen auf seine Wirkung und sein 
Erscheinungsbild verbunden sind (grundsätzlich § 1 Abs. 1 DenkmSchG LSA).  
Das 1752-1757 für Prinzessin Anna Wilhelmine von Anhalt-Dessau erbaute Lustschloss ist eine 
der wenigen intakt erhalten gebliebenen Rokoko- Schlossanlagen in Deutschland. Der Entwurf 
des Schlosses wird Kobelsdorf zugeschrieben. Die Gesamtanlage steht stellvertretend für die 
Bau-, Ausstattungs- und Gartenkunst der Mitte des 18. Jh. in Anhalt und Mitteldeutschland. Die 
Anlage wird von einer Nord-Süd-Mittelachse durchschnitten, in deren Mittelpunkt das Schloss, 
als Dreiflügelanlage mit zwei Kavalierpavillons und Wirtschaftsgebäuden um einem nach Nor-
den ausgerichteten Ehrenhof liegt. Der im Norden anschließende „Große Garten“ mit dem Stifts-
friedhof ist landschaftlich gestaltet, während der südlich des Schlosses gelegene Garten weit-
gehend formal nach französischem Vorbild, mit verschiedenen Parkbauten gestaltet ist. Am 
Südende der Anlage stehen zwei Orangeriegebäude (1842) und das Gärtnerhaus (1777). West-
lich vom Südgarten befindet sich der vierseitig geschlossene Wirtschaftshof.  Das im Südwesten 
der Anlage gelegene Labyrinth und der Englische Berg sowie der Chinesische Pavillon stammen 
noch aus der Entstehungszeit der Anlage. 
Die Schloss- und Gartenanlage bildet eine außergewöhnlich authentische Einheit aus dem Ro-
koko-Schloss mit seinen Interieurs und Kunstsammlungen, den dazugehörenden Parkanlagen 
mit ihren Bauten und dem Wirtschaftshof.  
Sie sind ein Gesamtkunstwerk und nur als Einheit zu verstehen. Aus dem Inneren des Schlos-
ses eröffnet sich der Blick in die Gartenanlagen und weiter in die Landschaft. Die Wahrnehmung 
der Gartenanlagen wirkt auch zurück in die Innenräume und deren Gestaltung. 
Der Einfluss der Landschaft auf die Innenräume war Bestandteil der Planung und Bauausfüh-
rung. Insbesondere die fünf großformatigen Fenster im Pattere auf der Südseite des Schlosses 
ermöglichen einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. 
Die Sichten aus dem Schloss in und über die Parkanlagen hinaus sowie Sichten durch den Park 
und darüber hinaus gehören außerdem zu den das Baudenkmal konstituierenden Denkmalei-
genschaften. 
Bei Sichten aus dem Gartenparterre und der Beletage des Schlosses ist eine unverstellte Hori-
zontlinie ein wesentliches Motiv zur Wahrnehmung der Landschaft als Herrschaftsraum.  
 

IV 

Der Denkmalbereich Ortslage Mosigkau (gemäß § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA) um-
fasst Schloss und Gartenanlage Mosigkau, die umgebende Siedlung und die anschließende 
historische Feldflur. Er bildet eine Schutzzone (i. S. des § 1 Abs. 1, S. 2 DenkmSchG LSA) für 
Schloss und Garten Mosigkau, die als Teilkomponenten zum UNESCO Weltkulturerbe Garten-
reich gehören. Der Denkmalbereich Ortslage Mosigkau ist gleichzeitig als Pufferzone für  das 
Weltkulturerbe angemeldet (gemäß §§ 103-105. Durchführungsrichtlinie). Die Pufferzone 
umgibt die Schloss- und Gartenanlage vollständig und soll einen zusätzlichen Schutz für diesen 
Teil der Welterbestätte bilden.  
Konstituierende Teile des Denkmalbereiches sind Schloss und Gartenanlage, die Kirche mit den 
zwei hohen Westtürmen, die Bauten und Hofflächen des ehemaligen Vorwerks, die zur Garten-
reichzeit (Ende des 18. Jh. bis Anfang des 19. Jh.) bebauten Parzellen, die historischen Stra-
ßen- und Wegeverläufe, die Gräben und Wasserläufe sowie die unverbaute Horizontlinie in der 
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angrenzenden Kulturlandschaft im Westen, Süden und Osten von Schloss und Garten Mosig-
kau.  
Das Dorf wurde seit dem 18. Jh. in die fürstliche Landverschönerung einbezogen und die histo-
rische Bebauung wurde geprägt von den Regularien der fürstlichen Bauverwaltung. Die Orts-
lage von Mosigkau hat besondere geschichtliche, kulturell-künstlerische, technisch-wirtschaftli-
che und städtebauliche Bedeutung. 
Neben dem Schloss und der Gartenanlage hat auch die Martin Luther Kirche in Mosigkau eine 
besondere kulturell-künstlerische Bedeutung. Sie ist als Baudenkmal gemäß § 2 Abs. 1 und 2 
Nr. 1 DenkmSchG LSA ausgewiesen. Die aus dem 13. Jh. stammende Kirche wurde auf Grund 
der verstärkten Nutzung durch die im Schloss wohnenden adligen Stiftsdamen Ende des 18. Jh. 
durch den Hofbaumeister Georg Christoph Hesekiel umgebaut und erweitert. Der ursprünglich 
romanische Kirchturm erhielt nach dem Vorbild englischer Kathedralen zwei mit Pyramiden be-
krönte Turmaufsätze. Die nach Gestaltungsideen von Fürst Leopold III Friedrich Franz von An-
halt- Dessau bereits ab 1780 umgebaute Kirche, gehört zu den Kirchen des Gartenreiches Des-
sau-Wörlitz, die alle nach seinen Architekturvorstellungen um- oder neugebaut wurden. Damit 
ist die Martin Luther Kirche ebenfalls unmittelbar mit dem Gartenreich als UNESCO Welterbe-
stätte verbunden. 
Da die Kirchen auch als Landmarken im Gartenreich konzipiert wurden, wirken sie auf große 
Entfernungen im umgebenden Landschaftsbild.  
Die Feldflur in der Ortslage von Mosigkau hat zwar nicht mehr die historischen Einteilungen der 
Felder und Weiden, wird aber durch die Gräben, Bäche und Wege strukturiert, die im Wesentlichen 
dem Zustand des 18. Jahrhunderts entsprechen (vgl. Kriger-Plan von 1786). Dadurch werden die 
Funktionszusammenhänge zwischen dem Dorf mit Schloss und Gärten und der umgebenden Feld-
flur ablesbar. Auch die ehemaligen Fischteiche des fürstlichen Vorwerkes sind Zeugnis der Land-
bewirtschaftung als Existenzgrundlage des Dorfes Mosigkau und seiner adligen wie nichtadeligen 
Einwohner.  
Die Sichten aus den südlichen Fenstern der Beletage des Schlosses und aus dem Gartenparterre 
sind in die umgebende Landschaft ausgerichtet. Zwar ist auf Grund der Lage des Schlosses und 
der derzeitigen Struktur des südlichen formalen Gartens ein ungehemmter Blick in die Weite der 
Landschaft nicht überall gegeben, dennoch ist eine unversehrte Horizontlinie in der angrenzenden 
Kulturlandschaft im Osten, Süden und Westen aus dem Gartenparterre und der Beletage des 
Schlosses ein wesentliches Motiv der Wahrnehmung der Landschaft als Herrschaftsraum. 
Besonderen Denkmalwert hat auch die Ortsansicht mit der Dominante der doppeltürmigen Mar-
tin Luther Kirche in der Annäherung von Nordosten über die alte Landstraße (Köthener Straße 
von Dessau über Alten).  
 

V 

In der das Schlossensemble umgebenden Landschaft finden sich historisch gesehen als von 
Menschenhand erschaffene vertikale Elemente nur Kirchtürme und Monumente. Hoch aufra-
gende technische Bauwerke wie die vorhandenen 149 m und 149,5 m hohen WEA dominieren 
weithin sichtbar die Wahrnehmung der Landschaft. Verstärkt wird diese Wirkung durch die Dy-
namik der sich drehenden Rotoren und die für die Flugsicherung notwendigen signalroten Farb-
markierungen an den Rotoren und den Türmen der WEA sowie durch die Signalfeuer. Sie wirken 
in Bezug auf die Wahrnehmung der Landschaft maßstabverzerrend, raumgreifend und domi-
nant. Außerdem führen sie zu einer technischen Überfremdung des Sichtraumes.  
 

V A 

Zu den beantragten WEA LQM 1, 2 und 7 und den in der Anlage 6 zum Umweltverträglichkeits-
prüfungsbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan (UVP/LB) untersuchten 
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Fotopunkten, von denen aus die bestehenden und beantragten WEA dargestellt werden, komme 
ich zu folgender Eingriffsbewertung: 
 
Fotopunkt 1 – Dessau West (Zoberberg) 
Auf dem Weg zwischen Alten und Mosigkau (B 185, hier Teil der „Deutschen Alleenstraße“) und 
beim Abzweig der K 2096 von der B 185 sind bereits jetzt vorhandene WEA sichtbar und treten 
in visuelle Konkurrenz zu den ursprünglich die Dorfsilhouette dominierenden Kirchtürmen der 
Martin Luther Kirche. Derartige Blicke eröffnen sich auch zwischen Kochstedt und Mosigkau in 
Richtung Südwest (gehört zu dem Radweg „Gartenreichtour Fürst Franz“). Die geplanten WEA 
LQM 1 und 2 werden die vorhandenen WEA sogar um 92 m überragen, die Silhouetten der 
Türme und der Rotorblätter werden proportional zu dieser Höhe mächtiger und mit Signalfarben 
gekennzeichnet. Die für den Denkmalbereich wichtige Ortsansicht wird durch die Höhe und 
Masse der WEA LQM 1 und 2 von diesem Standort erheblich beeinträchtigt, das traditionelle 
Erscheinungsbild von Dorf und Landschaft zerstört werden. Durch die ständige Bewegung der 
Rotorblätter wird die bereits vorhandene Beeinträchtigung des Landschaftsbildes weiter ver-
schärft. 
 
Fotopunkte 02-1 Schlosstreppe, 02-4 Schloss Mosigkau, 02-5 Parkanlage vor Schloss Mosig-
kau und 02-2, 02-3, Parkanlage hinter Schloss Mosigkau fern und nah 
Bei Sichten aus dem Schlosspark Mosigkau, vor allem aus dem östlichen Teil des Gartenpar-
terres (Südpark) und vom Eckraum der Beletage des Schlosses, sind bereits jetzt bis zu drei 
der vorhandenen 149 m und 149,5 m hohen WEA sichtbar und bewirken durch die beschriebe-
nen Verfremdungseffekte eine Beeinträchtigung in der Wahrnehmung der Schloss- und Garten-
anlage. Beim Blick auf die Orangerie und das Gärtnerhaus werden die denkmalpflegerisch wert-
vollen Gebäude visuell erdrückt und verlieren ihre Maßstäblichkeit.  
In der SWECO Untersuchung (SWECO GmbH: Sichtbarkeitsanalyse und Visualisierung geplan-
ter und potenzieller Windenergieanlagen um das UNESCO-Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-
Wörlitz“, 2016) wurden die WEA LQM 1 und 2 bis zu einer Höhe von 230 m untersucht. Zur 
Wahrnehmung von LQM 1 heißt es dort „im Schlosspark nicht oder nur sehr eingeschränkt 
sichtbar“ (SWECO S. 34). Zur Sichtbarkeit von WEA LQM 2 wird ausgeführt „an bestimmten 
Stellen im Gartenparterre, aber stellenweise auch hinter dem Schloss sichtbar, die Wahrneh-
mung ist jedoch eingeschränkt und begrenzt“ (SWECO S. 34).  
Sowohl in der Anlage 6 zur UVP/LB der Antragsunterlagen als auch im SWECO Gutachten 
wurden nicht die Sichten aus der Beletage des Schlosses untersucht. Das SWECO Gutachten 
hat nur bis zu einer Gh. von 230 m Aussagen zur Sichtbarkeit der WEA von den Fotopunkten 
„Gartenparterre“ (vergleichbar mit FP 02-1,02-4, 02-5) und „Schlosspark“ (vergleichbar mit FP 
02-2, 02-3) getroffen. 
Zur Sichtbarkeit der beantragten WEA LQM 7 mit der Gh. von 183 m aus dem Gartenparterre 
von Schloss Mosigkau, hat das SWECO Gutachten bereits festgestellt,  dass die optische Wahr-
nehmung von WEA an dem Standort LQM 7 bei einer Gh. von 185 m „gering“ sein wird. Aller-
dings fehlt auch hier ein Fotopunkt aus der Beletage des Schlosses, der im Hinblick auf die 
konstituierende Bedeutung der Sichten und der damit verbundenen engen Verschränkung mit 
der Gestaltung der Innenräume von Schloss und Park (siehe oben Kap.III) sehr wichtig für die 
Eingriffsbewertung für die Schloss- und Gartenanlage ist. Das betrifft die Schloss- und Garten-
anlage Mosigkau als Baudenkmal und die Feldflur als Teil des Denkmalbereichs Ortslage Mo-
sigkau, die wiederum Teil des UNESCO Weltkulturerbes und Teil von dessen Schutzzone sind.   
Über die tatsächliche Sichtbarkeit der WEA LQM 1 und 2 mit einer Gh. von 241 m und der WEA 
LQM 7 Gh. 183 m, aus der Beletage des Schlosses können also keine belegbaren Aussagen 
getroffen werden. 
Grundsätzlich muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass entsprechend dem Denk-
malfachlichen Zielplan für die Gartenanlagen in Mosigkau, im Bereich des Englischen Berges 
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(unmittelbar west- und nordwestlich des Gärtnerhauses) derzeit eine völlig verwilderte dichte 
Gehölzkulisse festzustellen ist. Aus der aus der Sicht der Gartendenkmalpflege muss mittelfris-
tig der Bewuchs deutlich verjüngt und ausgedünnt sowie Großgehölze entnommen werden. 
(Kulturstiftung Dessau Wörlitz und Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-
Anhalt (Hrsg.): Denkmalrahmenplan Gartenreich Dessau-Wörlitz, Großkühnau 2007 ). Es ist 
also mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Blick aus dem östlichen Gar-
tenparterre und der Beletage des Schlosses (östliches Eckzimmer) in Richtung Südwest, über 
den Englischen Berg nicht mehr durch verwilderte Großgehölze begrenzt wird, sondern dann 
gerade die WEA LQM 1 und 2 eine besonders deutliche Beeinträchtigung der Horizontlinie dar-
stellen werden. 
Die Schloss- und Gartenanlagen Mosigkau und unmittelbar auch der Denkmalbereich Ortslage 
Mosigkau, als Teile des UNESCO Weltkulturerbes (Stätte und Schutzzone), würden nach dieser 
erforderlichen Wiederherstellung des ursprünglichen Gartenbildes noch erheblicher beeinträch-
tigt. 
 
Fotopunkte 02- 6 und 02-7 Schlosspark 
Von diesen Fotopunkten aus (Anlage 6 UVP/LB) sollen die Wahrnehmung der WEA LQM 1, 2 
und 7 untersucht werden. Die Auswahl dieser Fotopunkte mit Blick nach West- Südwest und 
Nahsicht auf die dort stehenden dicht belaubten Großgehölze ist offensichtlich nicht geeignet, 
überhaupt einen Blick in die Umgebung von Schloss und Park zu ermöglichen. Damit sind sie 
auch gänzlich überflüssig für eine ernsthafte Eingriffsbewertung des Vorhabens auf das Schutz-
gut Kulturgüter. Allerdings ist auch hier geplant die vorhandenen Gehölze an das formal gestal-
tete historische Gartenbild, mit einer deutlich beschnittenen Lindenallee anzunähern. In deren 
Folge auch bei dieser Blickrichtung insbesondere aus der Beletage des Schlosses die WEA 
LQM 1 und 2 beeinträchtigend in Erscheinung treten werden. 
 
Fotopunkt 03 Ortslage Mosigkau  
Ausgehend vom südöstlichen Ortsrand von Mosigkau geht der Blick nach Südwesten in die 
Ortslage Mosigkau und offenbart die bestehende erhebliche Beeinträchtigung. Der historische 
Landschaftsraum wird nur noch untergeordnet wahrgenommen. 
Die geplanten WEA LQM 1 und 2 überragen die Ortslage und dominieren den westlichen Hori-
zont. Die bestehende erhebliche Beeinträchtigung der Schutzzone für das UNESCO Weltkultur-
erbe Ortslage von Mosigkau (siehe oben Kap. IV) wird durch die beantragten WEA erheblich 
verstärkt.    
 
Fotopunkt 07 Landschaftspark Großkühnau, Fotopunkte 08-1 Beckerbruch Wallwitzburg, 08-2 
Beckerbruch Viereckteich und 08-3 Beckerbruch Wallwitzsee 
Die Standorte 07, 08-2 und 08-3 wurden jeweils so gewählt, dass der Blick bereits in kurzer 
Distanz von einer geschlossenen Baumkulisse als Horizontlinie eingefangen wird und somit na-
türlich kein Blick nach Südwesten über eine größere Entfernung (ca. 11,5 Km bis zum Standort 
LQM 2) möglich wird. 
Zu der Abbildung der bestehenden WEA und der Skizzierung der beantragten WEA (Anlage 6 
UVP/LB) von dem Fotopunkt 08-1 Beckerbruch Wallwitzburg wird in der UVP/LB S. 110 ausge-
führt, „dass eine vollständige Sichtverschattung vorliegt“.  
Dem gegenüber dokumentiert ein Foto (Foto Ludwig Trauzettel, August 2016) von der Wallwitz-
burg in Richtung Mosigkau die Sichtbarkeit von vier bereits vorhandenen WEA mit den oberen 
Teilen der Türme und den vollständigen Rotorblättern.  Da bei dieser Blickrichtung die Standorte 
LQM 1 und 2 (äußerer nördlicher und westlicher Rand des Vorranggebietes) mit ihren 241 hohen 
WEA besonders in Erscheinung treten müssten, ist die Behauptung in der UVP/LB nicht nach-
vollziehbar. 
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Von der Wallwitzburg im Beckerbruch bis zum Dorf Mosigkau mit seinen charakteristischen 
Kirchturmspitzen der Martin Luther Kirche besteht eine wichtige historische Sichtbeziehung. 
Entsprechend dem o. g. Foto ist diese Sicht aktuell durch Gehölzbestände im Georgium zwar 
teilweise gestört, mittelfristig ist ihre Wiederherstellung jedoch ein wichtiges Ziel der Denkmal-
pflege (siehe Stadt Wörlitz, Kulturstiftung Dessau-Wörlitz: Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. 
Inventarisation und Entwicklungspotentiale der historischen Infrastruktur, Dessau 2000, Band 
V, Dessau-West, Sicht Nr. 14). Demnach wird hier eine historisch absichtsvolle Sicht von der 
Wallwitzburg bis zum Dorf Mosigkau, die zum konstituierenden Element der vernetzten Sichten 
im Gartenreich Dessau-Wörlitz als Denkmalbereich und UNESCO Weltkulturerbe gehört, mit-
telfristig erheblich beeinträchtigt (vgl. Kapitel II). 
 
Fotopunkt 09 Wallburggraben 
Von diesem Standort werden bereits die bestehenden WEA deutlich über der Horizontlinie als 
Beeinträchtigung wahrgenommen. Die um ca. 100 m höheren WEA LQM 1 und 2 werden dem-
nach durch ihre technisch dominante Wirkung und ihre schiere Masse zu einer weit größeren 
erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsraumes um die Dorfsilhouette Mosigkau, als Teil 
desDenkmalbereiches Ortslage Mosigkau führen und damit auch die Schutzzone des UNESCO 
Weltkulturerbes erheblich beeinträchtigen. 
  
Da die Ortslagen von Diesdorf (FP 04), Quellendorf (FP 05) und Rosefeld (FP 10) nicht mehr 
im Denkmalbereich Ortslage Mosigkau, in der Bedeutung als Schutzzone für das UNESCO-
Weltkulturerbe Schloss- und Gartenanlagen Mosigkau (Durchführungsrichtlinie für die Welter-
bekonvention §§ 103 bis 105) liegen, erfolgt hier keine weitere Bewertung der Eingriffsqualität 
der geplanten WEA auf den Denkmalbereich. 
 

V B 

In der UVP/LB Kapitel 4. Eingriffsbewertung unter Nr. 4.2.3 wird bei der Ermittlung der Beein-
trächtigung durch die Errichtung der 3 WEA dem definierten Untersuchungsgebiet lediglich die 
„Wertstufe 2 – mittlere Bedeutung zugeordnet“ (UVP/LB S.71). Diese Zuordnung missachtet die 
sehr hohe Bedeutung der Ortslage Mosigkau mit dem historischen Ortskern und der umgeben-
den Feldflur als ausgewiesenem Denkmalbereich und gleichzeitiger Schutzzone des UNESCO 
Weltkulturerbes (vgl. Kapitel IV aber auch I, II und III). Dazu gehören auch die bereits mehrfach 
beschriebenen Denkmal konstituierenden Sichten und deren Vernetzung, ausgehend von 
Schloss und Gartenanlagen Mosigkau, über den historischen Ortskern und in die direkt umge-
bende historische Kulturlandschaft (Ortslage Mosigkau) und darüber hinaus (Luther Kirche als 
Landschaftsmarke im Netz der Gartenreichkirchen).  
Ausgehend von der entsprechenden hohen Bedeutung des Landschaftsbildes ist hier die Wert-
stufe 3, trotz der Beeinträchtigung durch die bereits vorhandenen WEA, unbedingt als ange-
messen zu fordern.  
In der UVP/LB Nr. 4.2.3 S. 71 heißt es außerdem „Die Erweiterung des vorhandenen Bestandes 
um 3 WEA [wird] nur sehr gering ins Gewicht“ fallen. Durch die Auswahl der Visualisierungs-
punke sei nachgewiesen, „dass die Auswirkungen auf das Landschaftsbild… lediglich geringe 
Auswirkungen aufweisen“. Diesen Ausführungen muss deutlich widersprochen werden. Auch 
die postulierte Einbindung „in das Gesamtbild der durch technische Bauwerke geprägten Land-
schaft“ ist nicht nachvollziehbar. Durch die Höhen- und Massenentwicklung der neuen WEA 
werden diese den Denkmalbereich Ortslage Mosigkau mit all seinen Denkmal konstituierenen 
Merkmalen in weit höherem Maß als die vorhandenen WEA erheblich beeinträchtigen (siehe 
Kapitel III und IV und im Einzelnen auch oben Kapitel V A).     
    
Bereits die Grundannahme, dass der betroffene Landschaftsraum u. a. durch die bereits vor-
handenen 22 WEA im Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie erheblich vorbelastet sei 
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und daher die beantragten 3 WEA zu keiner erheblichen Mehrbelastung führen könne 
(vgl.UVP/LB S.107), entspricht nicht den Grundsätzen von Denkmalpflege und Denkmalschutz. 
Vielmehr ist es aus dieser Sicht von Bedeutung vorhandene Vorbelastungen zu begrenzen und 
sie nicht zu verstetigen sowie keine weiteren Störungen zuzulassen. Zie l muss sein mittel- bis 
langfristig einen den Anforderungen der Denkmalpflege und international des UNESCO Welt-
kulturerbes angemessenen, möglichst störungsfreien Landschaftsraum in der Umgebung des 
Kulturdenkmales zu schaffen. Nicht aber die vorhandene Vorbelastung als Begründung für ein 
„immer mehr“ zu benutzen.  

Zu der Behauptung es sei belegt, dass zwischen Schloss- und Gartenanlagen und den geplan-
ten WEA „keine relevaten Sichtbeziehungen“ „vorhanden sind“ (UVP/LB S. 108) verweise ich 
auf meinen Ausführungen zu den Fotopunkten 02-1 bis 02-7. 

Schlussendlich fehlen in diesem Zusammenhang geeignete Untersuchungen von einem Stand-
punkt in der Beletage des Schlosses (insbesondere geeignet aus dem östlichen Bereich) für 
alle drei WEA. Die vorgelegten Untersuchungen widersprechen außerdem der belegten und in 
Natura nachvollziehbaren Sichtbarkeit der Bestandsanlagen (z. B. Darstellungen im Bild zu „FP 
02-1 Schlosstreppe vor Schloss Mosigkau Skizzenansicht mit Bestandsanlagen“). 

Ähnlich verhält es sich mit der Darstellung der Visualisierung von dem Fotopunkt 8-1 (Wallwitz-
burg) die wiederum im Widerspruch zu dem Foto Trauzettel 2016 steht (siehe oben kapitel V 
A). Die Auswahl der Fotopunkten 08-2 und 08-3 unmittelbar vor hoher geschlossener Gehölz-
kulisse ist für eine ernsthafte Analyse der Eingriffswirkung von vorneherein nicht geeignet (siehe 
auch Fotopunkte 02-6 und 02-7).  

Schließlich werden bei der Untersuchung und Eingriffsbewertung auf das Schutzgut Kulturgüter 
der Denkmalbereich Ortslage Mosigkau, mit seinen konstituierenden Merkmalen (siehe Kapitel 
IV) völlig missachtet.  

In Anbetracht dessen, dass es sich bei Schloss- und Gartenanlagen Mosigkau um eine ausge-
wiesene Komponente des UNESCO Weltkulturerbes Gartenreiche Dessau-Wörlitz und bei der 
Ortslage Mosigkau um deren Pufferzone (§§ 103-105 Durchführungsrichtlinie zur Welterbekon-
vention) handelt, ist die Eingriffsbewertung in der vorgelegte UVP/LB aus der Sicht des Refera-
tes Denkmalschutz, UNESCO-Weltkulturerbe unvollständig aber auch fehlerhaft. Sie kann da-
her nicht als Grundlage für eine angemessene und fehlerfreie Abwägung im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens für das Schutzgut Kulturgut herangezogen werden. 

Aus der Sicht des Referates Denkmalschutz, UNESCO-Weltkulturerbe insbesondere im Hinblick 
auf die große Verantwortung gegenüber dem UNESCO Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-
Wörlitz, mit seiner Exklave Schloss- und Gartenanlagen Mosigkau sowie deren erforderliche 
Pufferzone (Denkmalbereich Ortslage Mosigkau) und der Verpflichtung gegenüber der Welter-
bekonvention der UNESCO, den außergewöhnlichen und universellen Wert in Verbindung mit 
dessen Integrität und Authentizität zu bewahren, muss der vorliegende Antrag einschließlich 
seiner UVP/LB zur Errichtung und zum Betrieb der 3 WEA LQM 1, 2 und 7 zurückgewiesen 
werden. 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 DenkmSchG LSA muss festgestellt werden, dass vorliegend 
den Belangen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, gegenüber dem beantragten Vor-
haben Vorrang eingeräumt werden muss.  

 

Im Auftrag 

 

Winter 





Von: Annett Lewonig/abi 

An: Andreas Föller/abi@abi

Datum: Freitag, 09. November 2018 11:41

Betreff: Windpark Quellendorf - Ihr AZ: 66.16/4000/07/1.6.2-01/18 

Protokoll: Die Nachricht wurde weitergeleitet.

Sehr geehrter Herr Föller, 

das o.g. Vorhaben betreffend behält die von der unteren Straßenverkehrsbehörde mit Datum 

vom 11.04.2018 (Az.: 2018U00054/ 36 29 01 abgegebene Stellungnahme ihre Gültigkeit. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Lewonig

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ordnungsamt

Fahrerlaubnis- und Straßenverkehrsbehörde 

Am Flugplatz 1

06366 Köthen (Anhalt) 

Tel.  03496 - 601573 

Fax. 03496 - 601572

Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen 

Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail 

unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass 

die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation 

besteht.
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09.11.2018https://webmail.anhalt-bitterfeld.de/mail/afoeller.nsf/(%24Inbox)/6E7D442E6C1BA0...

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) 

 

Genehmigungsverfahren für die Errichtung und Betrieb von 2 

Windenergieanlagen WEA LQM 1 und WEA LQM 2 in der Gemar-

kung Libbesdorf, Flur 5, Flurstücke 76, 29  

 

Bauherr: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG 

  Schweizer Straße 3a, 01069 Dresden 

 

hier:  Entscheidung der oberen Luftfahrtbehörde  

gemäß § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  

 

Bezug nehmend auf die vorläufige Stellungnahme vom 31. August 2018 zu 

o. g. Vorhaben ergeht nach luftverkehrsrechtlicher Prüfung und auf der 

Grundlage der gutachtlichen Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung 

GmbH (DFS) und des Bundeaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) folgen-

de abschließende Entscheidung zum Vorhaben für die Errichtung und Be-

trieb von 2 Windenergieanlagen WEA LQM 1 und WEA LQM 2 in der Ge-

markung Libbesdorf, Flur 5, Flurstücke 76, 29: 

 

Der Standort des geplanten Bauvorhabens befindet sich nach § 12 Luftver-

kehrsgesetz (LuftVG) außerhalb von Bauschutzbereichen von Flugplätzen im 

Land Sachsen-Anhalt. Gemäß § 18a LuftVG steht der Errichtung des Bau-

 

LANDESVERWALTUNGSAMT 

 

Referat Verkehrswesen 
Landesverwaltungsamt  Postfach 20 02 56  06003 Halle (Saale) 

Halle, 02.11.2018 
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Bearbeitet von: Frau Keirath 
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werks nicht entgegen, da zivile Flugsicherungseinrichtungen nicht gestört werden können. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das zuständige Bundesamt für Infrastruk-

tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf jeden Fall durch die zustän-

dige Genehmigungsbehörde zu beteiligen ist, da andere militärische Gründe als Flugsiche-

rungsgründe (z. B. Schutzbereichbelange nach dem Schutzbereichsgesetz, Freihaltung von 

Richtfunkstrecken, Träger öffentlicher Belange usw.) vorliegen. 

 

 

I. 

Zustimmungserklärung  

mit zwingender Auflage zur Nachtkennzeichnung 

 

Gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 4 LuftVG wird durch das Landesverwaltungsamt, Referat 

307, als obere Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die für die Erteilung der Genehmi-

gung erforderliche Zustimmung für die  

 

Errichtung und Betrieb von 2 Windenergieanlagen WEA LQM 1 und WEA LQM 2  

mit einer maximalen Höhe von 241,00 m über Grund (318,40 m über NN)  

in der Gemarkung Libbesdorf, Flur 5, Flurstücke 76, 29 

 

mit nachfolgend aufgeführten, verbindlich einzuhaltenden Auflagen (Tenor zu III.) erteilt, die direk-

ter Bestandteil der Auflagen der Genehmigung sein müssen.  

 

Zwingende Auflage zur Nachtkennzeichnung: 

Die luftverkehrsrechtliche Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m § 12 Abs. 4 LuftVG gilt aus-

drücklich nur unter Einhaltung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung 

von Luftfahrthindernissen (AVV; NfL 1-950-17 vom 8. Februar 2017)“ bei Ausführung der 

Nachtkennzeichnung in Form des Blattspitzenhindernisfeuers und der Befeuerung auf dem 

Maschinenhaus sowie am Mast als erteilt. 

 

 

II. 

Versagung der Zustimmung 

 

Wird die Auflage zur Nachtkennzeichnung der Windenergieanlage mit Blattspitzenhinder-

nisfeuern nicht umgesetzt oder ist diese Art der Kennzeichnung aus technischen Gründen 

nicht realisierbar, gilt die luftverkehrsrechtliche Zustimmung als versagt. 
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Begründung: 

 

Nr. 20.1 AVV als derzeit aktuell gültige Vorschrift schreibt vor, dass der unbefeuerte Teil des Hin-

dernisses nur die Feuer um maximal 65 überragen darf.  

 

Bei einer Rotorblattlänge von 75,00 m abzüglich der Aufständerung auf dem Maschinenhaus von 

ca. 4,00 m würde der unbefeuerte Teil um ca. 71,00 m überragen. Dies steht der derzeit gelten-

den AVV entgegen, die nach Nr. 1.2 AVV von den Luftfahrtverwaltungen der Länder bei Kenn-

zeichnungen von Luftfahrthindernissen zu beachten und somit verbindlich ist. 

 

Die obere Luftfahrtbehörde hat in erster Linie und vordergründig die Sicherheit des Luftverkehrs 

und des fliegenden Personals jederzeit und in vollem Umfang zu gewährleisten.  

 

Mit diesen hohen Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 241,00 m über Grund gelangt 

sie bereits in den Luftraum für Segelflugzeuge.  

 

Die Sicherheit des Luftverkehrs ist vor dem Hintergrund der erheblichen Abweichung von den 

festgelegten Normen der AVV in diesem Einzelfall nicht hinreichend gewahrt. Durch die Nichtein-

haltung der Kennzeichnungserfordernisse für Luftfahrthindernisse gemäß der AVV sind Gefahren 

für die Sicherheit des Luftverkehrs und insbesondere für gewichtige Rechtsgüter der am Luftver-

kehr teilnehmenden Personen, wie Leib, Gesundheit und Leben, nicht auszuschließen. 

 

Eine Risikoabwägung fällt hierbei zugunsten der Sicherheit des Luftverkehrs aus. 

Aus diesem Grund ist eine ausreichende Kennzeichnung der Windenergieanlagen zwingend not-

wendig und eine Abweichung von der derzeit geltenden AVV nicht vertretbar. 

 

Im Falle einer fehlenden technischen Umsetzungsmöglichkeit einer Blattspitzenhindernisbefeue-

rung wird dem Antragsteller im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingeräumt, den Rotor-

durchmesser auf 130,00 m zu reduzieren (ggf. durch Wechsel des Anlagentyps). 

 

Auf diese Problematik wurde bereits in der vorläufigen Stellungnahme der oberen Luftfahrbehörde 

des Landes Sachsen-Anhalt vom 31. August 2018 hingewiesen.  

 

 

III. 

Die Zustimmungserklärung zu I. ergeht unter folgenden 

 

Auflagen: 
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1.) 

Durch das Referat 307 des Landesverwaltungsamtes als obere Luftfahrtbehörde des Landes 

Sachsen-Anhalt muss eine Veröffentlichung jeder Windenergieanlage als Luftfahrthindernis ver-

anlasst werden. 

 

Hierzu sind dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle 

(Saale), unter Angabe des Aktenzeichens 307.5.3.30314-02/2018a-01 über die Genehmigungs-

behörde mindestens sechs Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und spätes-

tens 4 Wochen nach Errichtung für jede Windenergieanlage separat die endgültigen Veröffent-

lichungsdaten:  

1. DFS Bearbeitungsnummer: TWR/BL-ST 1833 b-1 und ST 1833 b-2 

2. Name des Standortes: 

3. Art des Luftfahrthindernisses: 

4. geographische Standortkoordinaten: Grad, Min., Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid 

(Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen.) keine 

Gauß-Krüger (Rechts-, Hochwert)): 

5. Höhe der Bauwerkspitze (m ü. Grund): 

6. Höhe der Bauwerkspitze (m ü. NN): 

7. Hindernisbefeuerung [Beschreibung]: 

 

schriftlich bekannt zu geben (Formular ist beigefügt). 

 

2.) 

An die Windenergieanlagen sind wie nachfolgend aufgeführt eine Tages- und Nachtkennzeich-

nung anzubringen:   

 

Tageskennzeichnung: 

Die Rotorblätter der Windenergieanlagen sind jeweils weiß oder grau und im äußeren Bereich 

durch je 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 

Meter orange oder b) 6 Meter rot - 6 Meter grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die 

Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 

7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden.  

 

Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten Farbfelder müs-

sen orange oder rot sein. 

 

Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windenergieanlagen ist das Maschinenhaus umlau-

fend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen in der Mitte des Maschi-
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nenhauses und der Mast mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 ± 

5 m über Grund, zu versehen. 

 

Der Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation (z. B. aufgrund der Höhe des umge-

benden Bewuchses) um bis zu 40 Meter nach oben verschoben werden. 

 

Nachtkennzeichnung:  

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt durch Blattspitzenhindernisfeuer. 

 

Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem Ma-

schinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. Es ist durch Steuereinrichtungen sicherzu-

stellen, dass immer das höchste Blatt beleuchtet und die Beleuchtung in einem Bereich ± 60° (bei 

Zweiblattrotoren ± 90°) von der Senkrechten gemessen, eingeschaltet ist. Die Hindernisfeuer 

müssen in einem Winkel von 360° um die Blattspitze herum, abstrahlen; der Abstrahlwinkel, in-

nerhalb dessen die Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senkrecht zur Schmalseite ± 

60° und senkrecht zur Breitseite ± 10° nicht unterschreiten (AVV, Anhang 2). Bei Stillstand des 

Rotors oder Drehzahlen unterhalb 50 % der niedrigsten Nenndrehzahl, sind alle Blattspitzen zu 

beleuchten.  

 

In diesem Fall sind zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene(n) am Turm erforderlich. Dabei müs-

sen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Abschirmung der Be-

feuerungsebene am Turm durch stehende Rotorblätter bei Verwendung von Gefahrenfeuern, 

„Feuern W, rot“ und „Feuern W, rot ES“, ist durch Anzahl und Anordnung der Feuer entgegenzu-

wirken.  

 

Die Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

a) In einem Abstand von nicht mehr als 45 Meter unterhalb von Gefahrenfeuern und 65 Meter 

unterhalb von „Feuern W, rot“ und „Feuern W, rot ES“ eine Hindernisbefeuerungsebene. 

Die Befeuerungsebene ist ein bis drei Meter unterhalb des Rotationsscheitelpunktes der 

Flügel am Mast anzubringen. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn aufgrund 

eines sehr großen Rotors die Befeuerungsebene am Turm, um den maximalen Abstand 

zum Feuer auf dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Rotor liegen muss. 

 

b) Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene eine Höhe von 100 Meter über Grund, sind 

weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand von 40 bis 45 Metern zueinander erfor-

derlich, wobei auf die unterste Hindernisbefeuerungsebene verzichtet werden kann, wenn 

deren Höhe über Grund 40 Meter unterschreiten würde. 
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Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors so-

wie bei einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sicht-

bar ist. 

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß AVV, Num-

mer 8.1.  

 

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 

00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung ± 50 ms zu starten.  

 

Für das Feuer „W-rot“ oder „Feuer W, rot ES“ ist die Taktfolge 1 s hell-0,5 s dunkel-1 s hell-1,5 s 

dunkel einzuhalten. 

 

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung sind Dämmerungsschalter, die bei 

einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 

 

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz 

umschalten.  

 

Werden in einem bestimmten Areal mehrere Windenergieanlagen errichtet, sind diese zu Wind-

energieanlagen-Blöcken zusammenzufassen. Schaltzeiten und Blinkfolge aller Feuer sind dann zu 

synchronisieren. 

 

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z.B. LED) kann auf ein Reserve-

leuchtmittel verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei einem 

Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.  

 

Bei Ausfall eines Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber und der oberen 

Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt erfolgen.  

 

Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in 

Frankfurt/Main unter der Rufnummer 06103-7075555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de 

unverzüglich telefonisch bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie 

möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, sind die 

NOTAM-Zentrale, die zuständige obere Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt und die 

zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren. 
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Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatz-

stromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederherstel-

lung der Spannungsversorgung sicherzustellen. 

 

Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die 

Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Von diesen Vorgaben ausgenommen 

sind flächendeckende Stromausfälle durch höhere Gewalt. 

 

Eine Reduzierung der Nennlichtstärke bei „Feuer W, rot“, „Feuer W, rot ES“ und/oder Gefahren-

feuer ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologi-

schen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen 

des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-

sen zu erfolgen. 

 

Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskennzeich-

nung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.  

 

Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernis-

höhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 

 

Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben. 

 

3.) 

 

Der Bauherr hat dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes eine verantwortliche Person bzw. 

Firma oder Unternehmen mit Anschrift und Telefon-Nr. schriftlich bekannt zu geben, die einen 

Ausfall der Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 

 

4.) 

 

Änderungen zum Bauvorhaben sind dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes über die Ge-

nehmigungsbehörde unter dem Az.: 307.5.3.30314-02/2018a-01 unverzüglich schriftlich anzuzei-

gen. 

  

5.) 

 

Dem Landesverwaltungsamt ist über die Genehmigungsbehörde zusammen mit der Anzeige über 

die Fertigstellung der Windenergieanlagen eine Herstellerbescheinigung über die Ausstattung der  

Tages- und Nachtkennzeichnung vorzulegen.  
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Hinweise 

 

1.) Beim Einsatz des „Feuer W, rot“ oder „Feuer W, rot ES“ kann der Einschaltvorgang auf An-

trag bedarfsgesteuert erfolgen, sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden. Für 

den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zustimmung der zuständi-

gen Luftfahrtbehörde erforderlich. Diese entscheidet auf Antrag in einem gesonderten Ver-

fahren und auf Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisati-

onen nach § 31b Abs. 1 S. 1 LuftVG. 

 

2.) Der Bauherr ist schriftlich darauf hinzuweisen, dass der Rückbau der Windenergieanlagen 

verfügt wird, wenn die Auflagen des Landesverwaltungsamtes nicht eingehalten werden.  

 

3.) Eine Schlussabnahme für das Bauvorhaben wird dringendst empfohlen.  

 

4.) Um Übersendung einer Kopie der Genehmigung (verfügender Teil) wird gebeten.  

 

5.) Diese Zustimmung gilt nur für die in dem Vorhabensantrag aufgeführten Standorte gemäß 

Lageplan.  

 

Kostengrundentscheidung 

Die Kosten hat der Bauträger/Betreiber gemäß § 2 Abs. 1 der Kostenverordnung der Luftfahrtver-

waltung (LuftKostV) i.V.m. Abschnitt V Nr. 13 des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV zu tra-

gen. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus einem gesonderten Kostenfestsetzungsbescheid und 

wird dem Bauherrn/Betreiber direkt zugestellt. 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Keirath 

 

Anlage:   

- Formular für die Veröffentlichungsdaten 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) 

 

Genehmigungsverfahren für die Errichtung und Betrieb von einer 

Windenergieanlage WEA LQM 7 in der Gemarkung Quellendorf, 

Flur 2, Flurstücke 21 

 

Bauherr: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG 

  Schweizer Straße 3a, 01069 Dresden 

 

hier:  Entscheidung der oberen Luftfahrtbehörde  

gemäß § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  

 

Bezug nehmend auf die vorläufige Stellungnahme vom 31. August 2018 zu 

o. g. Vorhaben ergeht nach luftverkehrsrechtlicher Prüfung und auf der 

Grundlage der gutachtlichen Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung 

GmbH (DFS) und des Bundeaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) folgen-

de abschließende Entscheidung zum Vorhaben für die Errichtung und Be-

trieb von einer Windenergieanlage WEA LQM 7 in der Gemarkung Quellen-

dorf, Flur 2, Flurstücke 21: 

 

Der Standort des geplanten Bauvorhabens befindet sich nach § 12 Luftver-

kehrsgesetz (LuftVG) außerhalb von Bauschutzbereichen von Flugplätzen im 

Land Sachsen-Anhalt. Gemäß § 18a LuftVG steht der Errichtung des Bau-
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werks nicht entgegen, da zivile Flugsicherungseinrichtungen nicht gestört werden können. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das zuständige Bundesamt für Infrastruk-

tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf jeden Fall durch die zustän-

dige Genehmigungsbehörde zu beteiligen ist, da andere militärische Gründe als Flugsiche-

rungsgründe (z. B. Schutzbereichbelange nach dem Schutzbereichsgesetz, Freihaltung von 

Richtfunkstrecken, Träger öffentlicher Belange usw.) vorliegen. 

 

Bei der beantragten Windenergieanlage WEA LQM 7 wurde festgestellt, dass der Rotordurch-

messer 136,00 m beträgt.  

 

Nr. 20.1 AVV als derzeit aktuell gültige Vorschrift schreibt vor, dass der unbefeuerte Teil des Hin-

dernisses nur die Feuer um maximal 65 überragen darf.  

 

Bei einer Rotorblattlänge von 68,00 m abzüglich der Aufständerung auf dem Maschinenhaus von 

ca. 4,00 m würde der unbefeuerte Teil um ca. 64,00 m überragen. Dies entspricht der derzeit gel-

tenden AVV, die nach Nr. 1.2 AVV von den Luftfahrtverwaltungen der Länder bei Kennzeichnun-

gen von Luftfahrthindernissen zu beachten und somit verbindlich ist. 

 

Die luftverkehrsrechtliche Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m § 12 Abs. 4 LuftVG gilt aus-

drücklich nur unter Einhaltung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung 

von Luftfahrthindernissen (AVV; NfL 1-950-17 vom 8. Februar 2017)“ als erteilt. 

 

Gemäß § 14 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 4 LuftVG wird durch das Landesverwaltungsamt, Referat 

307, als obere Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die für die Erteilung der Genehmi-

gung erforderliche Zustimmung für die  

 

Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage WEA LQM 7 

mit einer maximalen Höhe von 183,00 m über Grund (262,00 m über NN)  

in der Gemarkung Quellendorf, Flur 2, Flurstücke 21 

 

mit nachfolgend aufgeführten Auflagen erteilt, die direkter Bestandteil der Auflagen der Genehmi-

gung sein müssen.  

 

Auflagen 

1.) 

Durch das Referat 307 des Landesverwaltungsamtes als obere Luftfahrtbehörde des Landes 

Sachsen-Anhalt muss eine Veröffentlichung jeder Windenergieanlage als Luftfahrthindernis ver-

anlasst werden. 
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Hierzu sind dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle 

(Saale), unter Angabe des Aktenzeichens 307.5.3.30314-02/2018a-02 über die Genehmigungs-

behörde mindestens sechs Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und spätes-

tens 4 Wochen nach Errichtung für jede Windenergieanlage separat die endgültigen Veröffent-

lichungsdaten:  

1. DFS Bearbeitungsnummer: TWR/BL-ST 1833 b-7 

2. Name des Standortes: 

3. Art des Luftfahrthindernisses: 

4. geographische Standortkoordinaten: Grad, Min., Sek. mit Angabe des Be-

zugsellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger 

gemessen.) keine Gauß-Krüger (Rechts-, Hochwert)): 

5. Höhe der Bauwerkspitze (m ü. Grund): 

6. Höhe der Bauwerkspitze (m ü. NN): 

7. Hindernisbefeuerung [Beschreibung]: 

 

schriftlich bekannt zu geben (Formular ist beigefügt). 

 

2.) 

An jeder Windenergieanlage ist wie nachfolgend aufgeführt eine Tages- und Nachtkennzeichnung 

anzubringen:   

 

Tageskennzeichnung: 

Die Rotorblätter jeder Windenergieanlage sind jeweils weiß oder grau und im äußeren Bereich 

durch je 3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 

Meter orange oder b) 6 Meter rot - 6 Meter grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind die 

Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 

7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden.  

 

Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten Farbfelder müs-

sen orange oder rot sein. 

 

Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windenergieanlagen ist das Maschinenhaus umlau-

fend durchgängig mit einem 2 Meter hohen orange/roten Streifen in der Mitte des Maschi-

nenhauses und der Mast mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 ± 

5 m über Grund, zu versehen. 

 

Der Farbring darf abhängig von der örtlichen Situation (z. B. aufgrund der Höhe des umge-

benden Bewuchses) um bis zu 40 Meter nach oben verschoben werden. 
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Nachtkennzeichnung:  

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt durch Hindernisfeuer, Hindernisfeuer 

ES, Gefahrenfeuer (hier nur bei Flügellängen mit einem max. Abstand von 50,00 m zwischen An-

bringungsort und Flügelspitze), „Feuer W, rot“ oder „Feuer W, rot ES“ oder Blattspitzenhindernis-

feuer. 

 

In diesen Fällen sind zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene(n) am Turm erforderlich. Dabei 

müssen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Einer Abschirmung der 

Befeuerungsebene am Turm durch stehende Rotorblätter bei Verwendung von Gefahrenfeuern, 

„Feuern W, rot“ und „Feuern W, rot ES“, ist durch Anzahl und Anordnung der Feuer entgegenzu-

wirken.  

 

Die Hindernisbefeuerungsebenen sind wie folgt anzubringen: 

a) In einem Abstand von nicht mehr als 45 Meter unterhalb von Gefahrenfeuern und 65 Meter 

unterhalb von „Feuern W, rot“ und „Feuern W, rot ES“ eine Hindernisbefeuerungsebene. 

Die Befeuerungsebene ist ein bis drei Meter unterhalb des Rotationsscheitelpunktes der 

Flügel am Mast anzubringen. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn aufgrund 

eines sehr großen Rotors die Befeuerungsebene am Turm, um den maximalen Abstand 

zum Feuer auf dem Maschinenhausdach einzuhalten, hinter dem Rotor liegen muss. 

 

b) Überschreitet die Hindernisbefeuerungsebene eine Höhe von 100 Meter über Grund, sind 

weitere Hindernisbefeuerungsebenen im Abstand von 40 bis 45 Metern zueinander erfor-

derlich, wobei auf die unterste Hindernisbefeuerungsebene verzichtet werden kann, wenn 

deren Höhe über Grund 40 Meter unterschreiten würde. 

 

Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors so-

wie bei einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sicht-

bar ist. 

 

Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß AVV, Num-

mer 8.1.  

 

Bei der Ausrüstung von Windenergieanlagen mit Blattspitzenhindernisfeuern sind auf dem Ma-

schinenhaus zusätzliche Hindernisfeuer erforderlich. Es ist durch Steuereinrichtungen sicherzu-

stellen, dass immer das höchste Blatt beleuchtet und die Beleuchtung in einem Bereich ± 60° (bei 

Zweiblattrotoren ± 90°) von der Senkrechten gemessen, eingeschaltet ist. Die Hindernisfeuer 

müssen in einem Winkel von 360° um die Blattspitze herum, abstrahlen; der Abstrahlwinkel, in-

nerhalb dessen die Mindestlichtstärke von 10 cd garantiert ist, darf senkrecht zur Schmalseite ± 

60° und senkrecht zur Breitseite ± 10° nicht unterschreiten (AVV, Anhang 2). Bei Stillstand des 
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Rotors oder Drehzahlen unterhalb 50 % der niedrigsten Nenndrehzahl, sind alle Blattspitzen zu 

beleuchten.  

 

Die Nachtkennzeichnung kann alternativ durch Gefahrenfeuer, das „Feuer W, rot“ oder „Feuer W, 

rot ES“ ausgeführt werden. Diese sind so zu installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus 

jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem 

Maschinenhausdach – nötigenfalls auf Aufständerungen – angebracht werden. Dabei ist zu be-

achten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrieben werden. Das 

gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windenergieanlagen während der Blink-

phase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden. 

 

Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 

00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung ± 50 ms zu starten.  

 

Für das Feuer „W-rot“ oder „Feuer W, rot ES“ ist die Taktfolge 1 s hell-0,5 s dunkel-1 s hell-1,5 s 

dunkel einzuhalten. 

 

Die Rotorblattspitze darf das Gefahrenfeuer um bis zu 50 m, das „Feuer W, rot“ und „Feuer W, rot 

ES“ um bis zu 65 m überragen. 

 

Die Abstrahlung von „Feuer W, rot“ und „Feuer W, rot ES“ darf unter Einhaltung der technischen 

Spezifikationen in der AVV, Anhang 3 nach unten begrenzt werden. 

 

Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung sind Dämmerungsschalter, die bei 

einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen. 

 

Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz 

umschalten.  

 

Werden in einem bestimmten Areal mehrere Windenergieanlagen errichtet, sind diese zu Wind-

energieanlagen-Blöcken zusammenzufassen. Schaltzeiten und Blinkfolge aller Feuer sind dann zu 

synchronisieren. 

 

Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z.B. LED) kann auf ein Reserve-

leuchtmittel verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei einem 

Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird.  

 

Bei Ausfall eines Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber und der oberen 

Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt erfolgen.  
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Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in 

Frankfurt/Main unter der Rufnummer 06103-7075555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de 

unverzüglich telefonisch bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie 

möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-Zentrale unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, sind die 

NOTAM-Zentrale, die zuständige obere Luftfahrtbehörde des Landes Sachsen-Anhalt und die 

zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren. 

 

Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatz-

stromversorgungskonzept vorliegen. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederherstel-

lung der Spannungsversorgung sicherzustellen. 

 

Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die 

Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht überschreiten. Von diesen Vorgaben ausgenommen 

sind flächendeckende Stromausfälle durch höhere Gewalt. 

 

Eine Reduzierung der Nennlichtstärke bei „Feuer W, rot“, „Feuer W, rot ES“ und/oder Gefahren-

feuer ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologi-

schen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen 

des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-

sen zu erfolgen. 

 

Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskennzeich-

nung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) zu versehen.  

 

Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernis-

höhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen. 

 

Der Betreiber hat den Ausfall der Kennzeichnung unverzüglich zu beheben. 

 

3.) 

Der Bauherr hat dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes eine verantwortliche Person bzw. 

Firma oder Unternehmen mit Anschrift und Telefon-Nr. schriftlich bekannt zu geben, die einen 

Ausfall der Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 

 

4.) 

Änderungen zum Bauvorhaben sind dem Referat 307 des Landesverwaltungsamtes über die Ge-

nehmigungsbehörde unter dem Az.: 307.5.3.30314-02/2018a-02 unverzüglich schriftlich anzuzei-

gen. 
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5.) 

Dem Landesverwaltungsamt ist über die Genehmigungsbehörde zusammen mit der Anzeige über 

die Fertigstellung der Windenergieanlagen eine Herstellerbescheinigung über die Ausstattung der  

Tages- und Nachtkennzeichnung vorzulegen.  

 

Hinweise 

1.) Beim Einsatz des „Feuer W, rot“ oder „Feuer W, rot ES“ kann der Einschaltvorgang auf An-

trag bedarfsgesteuert erfolgen, sofern die Vorgaben (AVV, Anhang 6) erfüllt werden. Für 

den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist die Zustimmung der zuständi-

gen Luftfahrtbehörde erforderlich. Diese entscheidet auf Antrag in einem gesonderten Ver-

fahren und auf Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisati-

onen nach § 31b Abs. 1 S. 1 LuftVG. 

 

2.) Der Bauherr ist schriftlich darauf hinzuweisen, dass der Rückbau der Windenergieanlagen 

verfügt wird, wenn die Auflagen des Landesverwaltungsamtes nicht eingehalten werden.  

 

3.) Eine Schlussabnahme für das Bauvorhaben wird dringendst empfohlen.  

 

4.) Um Übersendung einer Kopie der Genehmigung (verfügender Teil) wird gebeten.  

 

5.) Diese Zustimmung gilt nur für die in dem Vorhabensantrag aufgeführten Standorte gemäß 

Lageplan.  

 

Kostengrundentscheidung 

Die Kosten hat der Bauträger/Betreiber gemäß § 2 Abs. 1 der Kostenverordnung der Luftfahrtver-

waltung (LuftKostV) i.V.m. Abschnitt V Nr. 13 des Gebührenverzeichnisses zur LuftKostV zu tra-

gen. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus einem gesonderten Kostenfestsetzungsbescheid und 

wird dem Bauherrn/Betreiber direkt zugestellt. 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Keirath 

 

Anlage:   

- Formular für die Veröffentlichungsdaten 

 

 



_____ 

______ 

_____ 

  

 

Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung 

und Forsten 
Anhalt 

 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
 

Postfach 1622   06814 Dessau-Roßlau 
 

 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Umweltamt 
Am Flugplatz 1 
06366 Köthen (Anhalt) 
 

  
 

  
 
 
 

 

 

Genehmigungsverfahren nach §§ 4; 10 BImSchG 
Antragsteller: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co.KG 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im  
                   Windpark Quellendorf I 
Standort:   Gemarkung Libbesdorf, Flur 5, Flurstück 76 
                   Gemarkung Libbesdorf, Flur 5, Flurstück 29 
                   Gemarkung Quellendorf, Flur 2, Flurstück 21 
hier:           Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuord-  
                   nung und Forsten (ALFF) Anhalt 

 
Dem UVP- Bericht mit integriertem LBP (UVP/LBP, Stand Juni 2018) zufolge 

sind durch den Bau der o.g. drei WEA die Ersatzmaßnahmen E1-E6 als Er-

satzmaßnahmen für den Eingriff erforderlich. 

Aus öffentlich landwirtschaftlicher Sicht ergeht dazu folgende Stellungnahme. 

 
Ersatzmaßnahme E1 

Der Abriss und die Entsiegelung von zwei verfallenen Gebäuden wird positiv 

bewertet, da keine Landwirtschaftsfläche seiner Nutzung entzogen wird. 

 
Ersatzmaßnahme E2  
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
               
 

                1                                                                      1) Streuobstwiese 
 
 
 
                   2                                                                        2) Entsiegelte Flä- 
                                                                                                 che 
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Auf den Flurstücken 163 und 164/1, Flur 4 der  Gemarkung  Radegast, soll auf einer Fläche von  

2.840 m2 Grünland und 130 m2 entsiegelter Fläche eine Streuobstwiese entstehen. Dazu ist auf 

der Entsieglungsfläche eine Grasansaat und auf der oben gekennzeichneten Streuobstwiese die 

Pflanzung von 30 Kirsch- und Apfelbäumen vorgesehen.  

Die in der Karte grün umrandete Fläche kennzeichnet die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Für 

einen tierhaltenden Landwirtschaftsbetrieb bildet diese Fläche eine Futtergrundlage für seine Tie-

re. 

Nach § 15 Landwirtschaftsgesetz des Landes Sachsen Anhalt darf landwirschaftlich genutzter 

Boden nur in begründeten Ausnahmefällen der Nutzung entzogen oder in der landwirtschaftlichen 

Nutzung beschränkt werden. 

Eine Beschränkung ist hier gegeben, da die Fläche nicht mehr komplett genutzt werden kann. Es 

stellt sich auch hier Frage, warum die landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt werden soll, 

wenn die Bäume offensichtlich auch auf nicht landwirtschaftlich genutzter Fläche dieses Flurstü-

ckes gepflanzt werden könnten. 

Der begründete Ausnahmefall konnte nicht nachgewiesen werden. Der Maßnahme kann auf der 

vorbezeichneten Fläche nicht zugestimmt werden. 

 
Ersatzmaßnahme E3 

Der Abriss und die Entsiegelung des Wasserwerkes südlich von Großpaschleben wird positiv 

bewertet, da keine Landwirtschaftsfläche seiner Nutzung entzogen wird. 

 
Ersatzmaßnahme E4 
Auf einer Länge von 700 m soll eine Baumreihe aus Stiel-Eiche und Winter-Linde entstehen. Da-

zu sollen heimische Bäume im Abstand von 10 m gepflanzt werden. Auf die Aussparung vorhan-

dener Feldzufahrten wird bei der Pflanzung in Abstimmung mit den Bewirtschaftern der Fläche 

geachtet. 

Gegen diese Maßnahme bestehen erhebliche Bedenken. 

Durch die Anpflanzung der geplanten Baumarten ist damit zu rechnen, dass die Bäume sehr gro-

ße Kronen bilden. Es ist mit Schattenwurf, Vernässung und Vermoosung auf der anliegenden 

Ackerfläche zu rechnen und damit einhergehende Ertragsverluste für die dort wirtschaftenden 

Landwirtschaftsbetriebe. Gleichzeitig ist der Pflanzabstand zum Ackerland von entscheidender 

Bedeutung. Eine problemlose Nutzung der anliegenden Landwirtschaftsfläche auch bei Ausbrei-

ten von Baumkronen muss gewährleistet sein. Bei der Bearbeitung der Fläche mit moderner 

landwirtschaftlicher Großtechnik darf es nicht zu Beeinträchtigungen kommen. 

Aus den genannten Gründen ist die Maßnahme zu überdenken und wird in der vorgelegten Pla-

nung aus öffentlich landwirtschaftlicher Sicht abgelehnt. 

 
Ersatzmaßnahme E5                                                                                                         
Die Anlage einer 150 m langen Heckenstruktur am Feldweg zwischen Libbesdorf und Lausigk ist 

aus Heistern und 35 Einzelbäumen geplant. Die Gehölzpflege ist auf 20 Jahre gesichert. 

Bedenken gegen die Maßnahme bestehen dahingehend, dass ein genügender Abstand der Heis-

ter zur Landwirtschaftsfläche eingehalten wird, um ein Ausbreiten auf die Landwirtschaftsfläche 

zu verhindern. Es darf bei der Bearbeitung der Fläche mit Landwirtschaftstechnik nicht zu Beein-

trächtigungen kommen. 

Bei der  Auswahl der Baumarten für die 35 Einzelbäume wird auf die Stellungnahme zur Ersatz-

maßnahme E4 verwiesen.  

 
Ersatzmaßnahme E6 

Der Rückbau der Kleingartenanlage Neuer Weg Kleinpaschleben und die daran anschließende 

Anlage einer Streuobstwiese wird sehr begrüßt. 
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Flurneuordnungsverfahren nach Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) und/oder Flurbe-

reinigungsgesetz (FlurbG) sind vom o. g. Vorhaben nicht betroffen. 

 
Anträge zum ländlichen Wegebau außerhalb von BOV, die dem Ländlichen Wegekonzept Sach-

sen-Anhalt zu Grunde liegen, sind für den dargestellten Betrachtungsraum im ALFF Anhalt weder 

anhängig noch geplant. 

 

Ferner gibt es aus der Sicht des Programms über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-

rung der regionalen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (RELE) keine Einwände. 

 

Im Auftrag 

 

 

Glatzer 
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Landkreis Anhalt-Bitterfeld 17. September 2018 
Dezernat II                                                                               Herr Ellwert 
Umweltamt, untere Bodenschutzbehörde                       66.23/70.3.1.1.2/30/18                                  
                                                                       
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
im Hause 
 
 
Bodenschutzrechtliche Stellungnahme   Az: 66.16/4000/07/1.6.2-01/18  
 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im Windpark Quellendorf I 

hier: Stellungnahme im Genehmigungsverfahren nach §§ 4; 10 BImSchG  
  
Antragsteller: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG 
  Schweizer Str. 3a 
  01069 Dresden 

 
Grundstück: Gemarkung:  Libbesdorf, Quellendorf  

Flur:   5,  2 
Flurstück:  76 und 29, 21 

 
Von Seiten der unteren Bodenschutzbehörde bestehen keine Einwände gegen o.g. Vorhaben, wenn 
folgende Hinweise und Auflagen berücksichtigt werden: 
 
Hinweise: 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, verfügt als zuständige Behörde über ein flächendecken-
des Kataster von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenveränderungen. 
 
In diesem Altlastenkataster sind derzeit keine Altlastverdachtsflächen oder schädlichen Boden-
veränderungen für die Planungsbereiche der Windenergieanlagen registriert.  
 
Für die Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen steht ein für Sachsen-Anhalt entwickeltes Verfah-
ren, welches auf neuen Erkenntnissen in Auswertung der Reichsbodenschätzungsdaten beruht, zur 
Verfügung. Dieses Verfahren stellt auf die Bewertungskriterien Ertragsfähigkeit, Naturnähe, Wasser-
haushaltspotential sowie die Betrachtung der Böden als Archive der Kultur- und Naturgeschichte ab, 
woraus eine Gesamtbewertung für das jeweilige Gebiet abgeleitet werden kann. 
Entsprechend dieses Bodenfunktionsbewertungsverfahrens ergeben sich für die Planungsbereiche, 
dass hier die Bodenfunktionen als mittel bis hoch zu bewerten sind. Die Schutzwürdigkeit des Bodens 
wurde in den Antragunterlagen (UVP mit integriertem Landschaftspflegerischem Begleitplan) umfäng-
lich berücksichtigt.  
 
Entsprechend des UVP-Berichtes sind für die Kompensation der Eingriffe eine Reihe von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahme geplant. Im Rahmen der Ersatzmaßnahme E 2 soll auf dem Flurstück 163 der 
Flur 4 in der Gemarkung Radegast eine Streuobstwiese angelegt werden. Hiermit weise ich darauf 
hin, dass sich auf dem o.g. Flurstück 163 eine im Kataster registrierte Altlastverdachtsfläche (ALVF) 
mit der Nr. 20010 und der Bezeichnung „Deponie Radegast“ befindet. Hierbei handelt es sich um ein 
Gelände, welches ursprünglich der Auskiesung diente und dann zwischen ca. 1947 und 1991 als 
Hausmülldeponie der Stadt Radegast genutzt wurde. Im Zeitraum 1992/1993 erfolgten auf der ehema-
ligen Deponie Sanierungsmaßnahmen mittels Abdichtung (Ton) und Aufbringen einer Rekultivierungs-
schicht sowie anschließender Begrünung bei Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes Sach-
sen-Anhalt. Hierzu liegen mir allerdings keine sanierungsbegleitenden Berichte oder Gutachten vor.   
Die ehemalige Deponie befindet sich derzeit noch in der abfallrechtlichen Nachsorge.  
Die Lage der ehem. Deponie Radegast ist den Anlagen 1 (Katasterausdruck) und 2 (Luftbild 1992) zu 
entnehmen. 
 
Nach § 7 des Gesetzes zum Schutz des Bodens (BBodSchG) vom 17. März 1998 ist der Grundstück-
seigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück und derjenige, der Verrich-
tungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbe-
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schaffenheit führen können, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen. 
 
Sämtliche Maßnahmen sind so durchzuführen, dass eine Gefährdung des Bodens auszuschließen ist 
(§§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 in der derzeit gültigen Fassung). 
Insbesondere die Lagerung und die Tätigkeiten mit boden- und wassergefährdenden Materialien ha-
ben so zu erfolgen, dass keine Verunreinigungen des Bodens entstehen können. Bei Aushub- und 
Bohrarbeiten ist darauf zu achten, dass Baumaschinen gegen Tropfverluste sowie auslaufende Kraft-
stoffe und Öle gesichert sind und, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Betankung nur mit 
untergelegter Folie oder Wanne bzw. auf befestigten, hierfür vorgesehenen Flächen erfolgen. 

 
 
Auflagen: 
 

1. Sollten sich bei evtl. Erdarbeiten organoleptische (optische und geruchliche) Auffälligkeiten im 
Boden zeigen, ist die untere Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 Bodenschutz-
Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) vom 02.04.2002). 

 
2. Die Entsorgung und der Wiedereinbau von Aushubmaterialien haben entsprechend den „An-

forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“, Mitteilung 
der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 in der Fassung vom 05.11.2004 i.V. mit 
Teil I in der Fassung vom 06.11.2003, zu erfolgen, unter Berücksichtigung der LAGA Nr. 20 in 
der Fassung vom 6. Nov. 1997 für Bauschutt.  
Für die Herstellung der Tragfähigkeit der WEA sind voraussichtlich Bodenaustauschmaßnah-
men erforderlich. Der Einsatz von Fremdmaterial (Boden, Recyclingbaustoff) hat ebenfalls an-
hand der o.g. Anforderungen der LAGA zu erfolgen.   
 

3. Die Errichtung einer Streuobstwiese im Rahmen der Ersatzmaßnahme E 2 auf dem Flurstück 
163 der Flur 4 in der Gemarkung Radegast hat vorzugsweise außerhalb des ehemaligen De-
poniekörpers zu erfolgen. Sollte eine Errichtung auf dem Deponiekörper selbst vorgesehen 
sein, dann ist der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde nachzuweisen, dass die Tonab-
dichtung und Rekultivierungsschicht auf der Deponie durch die Ersatzmaßnahme nicht in ihrer 
Funktion beeinträchtigt werden. 

 
Begründung: 
 
Nach § 7 des Gesetzes zum Schutz des Bodens (BBodSchG) vom 17. März 1998 ist der Grundstück-
seigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück und derjenige, der Verrich-
tungen auf einem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbe-
schaffenheit führen können, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen. 
 
Der Schutz der oberflächennahen Tonabdichtung und Rekultivierungsschicht der ehem. Deponie Ra-
degast ist notwendig, um insbesondere den Wirkungspfad Niederschlagswasser-Boden-Sickerwasser-
Grundwasser weiterhin zu unterbinden. Durch Erd-/Pflanzarbeiten sowie Pflanzungen von ggf. tief-
wurzelnden Bäumen kann die Dichtungs- und Rekultivierungsschicht durchdrungen und in ihrer Funk-
tion signifikant beeinträchtigt werden. 
 
In Umsetzung des geltenden Bodenschutzrechts wurde mit Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Sachsen-Anhalt vom 24. März 2006 u.a. auch die überarbeitete Fassung der „Anforde-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen LAGA TR 20“, Teil II, 1.2 Bodenmate-
rial (TR Boden) in der Fassung vom 5. Nov. 2004 in Verbindung mit Teil I (Allgemeiner Teil) in der 
Fassung vom 6. Nov. 2003 zum Zwecke eines landeseinheitlichen Vollzugs für verbindlich erklärt. 
 
Die Information der zuständigen Behörde über Wiedereinbau/Entsorgung von Aushubmaterialien  ist  
nach § 2 BodSchAG LSA erforderlich, da die untere Bodenschutzbehörde über die Einhaltung der 
Vorschriften des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der aufgrund des Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten zu wachen hat. In der o.g. LAGA-Mitteilung Nr. 20 sind entsprechende Vorschriften festgelegt. 
Eine „Verschleppung“ von möglichen Kontaminationen bei der Verwertung mineralischer Abfälle ist zu 
verhindern. 
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Nach § 3 BodSchAG LSA sind der zuständigen Behörde alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 
Zuständige untere Bodenschutzbehörde ist nach § 16 (3) BodSchAG LSA in der derzeit gültigen Fas-
sung der Landkreis.  
 
 
 
 
Ellwert         Anlagen:  
SB Altlasten/Bodenschutz      1 Katasterausdruck 
         2 CIR-Luftbild 1993  



Gemarkung: Radegast (151872), Zehbitz (151886)

Landkreis Anhalt Bitterfeld
Am Flugplatz 1

06366 Köthen (Anhalt)

Maßstab 1 : 1.000

Datum: 17.09.2018

Altlastverdachtsfläche Nr. 20010: ehem. Deponie
Radegast



Gemarkung: Radegast (151872), Zehbitz (151886)

Landkreis Anhalt Bitterfeld
Am Flugplatz 1

06366 Köthen (Anhalt)

Maßstab 1 : 1.000

Datum: 17.09.2018

CIR-Luftbild von 1992























 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt · Richard-Wagner-Str. 9 · D-06114 Halle (Saale) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Verfahren. Aus Sicht des Landesamtes 

für Denkmalpflege und Archäologie (LDA), Abteilung Bodendenkmalpflege, 

nehme ich zu den archäologischen Belangen wie folgt Stellung: 

 

Die Stellungnahme vom 11.04.2018 (unser Zeichen: 18-03849) behält ihre volle 

Gültigkeit. 

 

Bitte beachten Sie auch die Stellungnahme der Baudenkmalpflege, die Ihnen 

separat zugeht. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Marina Monz 

 

 

Anlage:  -  

Verteiler:  - Akte 

 - Untere Denkmalschutzbehörde 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Umweltamt 

Herrn Andreas Föller 

  

06359 Köthen (Anhalt) 

 

 

66.16/4000/07/1.6.2-

01/18 

Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im Windpark Quellendorf I 

Libbesdorf, Flur 5, Flurstücke 29, 76 

Quellendorf, Flur 2, Flurstück 21 

Stellungnahme zum Antrag nach §§ 4; 10 BImSchG 

 

Ihr Schreiben vom 25.07.2018 

 

12.09.2018

18-18095 

Marina Monz M.A. 

Gebietsreferentin 

 

Telefon 0345 ⋅ 5247 – 428 

Telefax 0345 ⋅ 5247 – 460 

mmonz@lda.stk.sachsen-anhalt.de 

 

www.lda-lsa.de 

 



Landkreis Anhalt-Bitterfeld     Bitterfeld-Wolfen, 10.09.2017 
Dez. II/ Amt 66       Herr Güttel 
Untere Wasserbehörde      66.06 - 121 
 
 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dez. II 
Hr. Föller 
 
im Hause 
 
Stellungnahme der unteren Wasserbehörde                    Az.: 66.16/4000/07/1.6.2-01/18 
 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen (2x Typ Vestas V150-4,2 MW,      

1x Typ Vestas V136-4,2 MW) im Windpark Quellendorf I  
 
Bauherr: Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG 
   
 
Grundstück: Gemarkung Libbesdorf,  Quellendorf  

Flur         5,    2 
Flurstücke   76, 29,  21   

 
 
Aus Sicht der unteren Wasserbehörde bestehen gegen o. g. Vorhaben grundsätzlich keine Einwände. 
Durch das Vorhaben werden keine wasserrechtlich relevanten Kriterien im Rahmen durchgeführten 
UVP negativ bzw. erheblich beeinträchtigt. Den Aussagen im Rahmen der durchgeführten UVP 
(Anlage 13 Kap. 4.3.4 - Vorhabenrelevante Wirkfaktoren zum Schutzgut Wasser) wird umfänglich 
zugestimmt. 
 
 
 
Güttel 
Sachbearbeiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsquellenangaben: 
WHG 
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 122 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) 
 
WG LSA 
Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011, (GVBl. LSA 8/2011 S. 492), zuletzt  geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33) 
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          Köthen, 10.04.2018 
        

 
 
 

     
an: Herr Föller  –  Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde 
 
von: Frau Hess  –  Umweltamt, Untere Abfallbehörde 
 
 
Stellungnahme 
 
zum 
 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen im Windpark Quellendorf I 
   
Aktenzeichen:  66.16/4000/1.6.2-01/16 
 
Antragsteller:  WBS Windpark Quellendorf Eins GmbH 
 
Grundstück:  Gemarkung Libbesdorf, Flur 5; Flurstücke 73 und 29 
   Gemarkung Quellendorf, Flur 2, Flurstück 21 
 
 
Vorhaben 
 

Gemäß Antragsunterlagen ist die Errichtung von 3 weiteren Windenergieanlagen als Erweiterung des Windparkes 

Quellendorf I geplant. Das Plangebiet befindet sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche. 

Altlastverdachtsflächen sind für das konkret betrachtete Areal nicht dokumentiert. Am Standort LQM 1 wurden bei der 

Deklaration des anstehenden Bodens Schadstoff-Konzentrationen (PAK, Cadmium) ermittelt, die eine Einstufung in die 

Einbauklasse 2 nach sich ziehen. Ein Wiedereinbau des ausgehobenen Bodens kommt somit nicht in Betracht. 

Im Zuge der Errichtung der Windenergieanlagen sind des Weiteren Kranstell-/Arbeitsflächen und Wege zu befestigen. 
 

 

Zuständige Behörde für den Vollzug der abfallrechtlichen Bestimmungen ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
als untere Abfallbehörde (§ 31 AbfG LSA; Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 01.02.2010, 
GVBl. LSA S. 44, in der derzeit gültigen Fassung). 
 
Seitens der unteren Abfallbehörde bestehen keine Einwände im Zusammenhang mit dem o.g. Vorhaben, 
wenn folgende Hinweise berücksichtigt werden: 
 
 

Hinweise zur Bauphase: 
 

Im Rahmen der Errichtung der einen neuen WEA sind voraussichtlich folgende, abfallrechtlich relevante Tätigkeiten 

durchzuführen:  

 Erdaushub zur Baufeldfreimachung zur Gründung der neuen WEA / Aushub von Kabelgräben (Erdaushub); 

 Verfüllung von Baugruben/Kabelgräben (Füllmaterial); 

 Befestigung von Baustraßen, Aufstellflächen (Recyclingmaterialien, Schotter); 

 Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) von Erdaushub bzw. weiteren Abfällen, die im Zuge der Errichtung der 
WEA anfallen (Verpackungsmaterialien, Gebinde von Betriebsstoffen etc.). 

 

 

1. Nach § 3 Absatz 4 KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.2.2012 – BGBl. Jahrgang 2012 Teil I Nr. 
10 S. 212) i.V.m. § 15 Absatz 1 KrWG ist jeder Abfallerzeuger (betrifft auch Erdaushub) verpflichtet, 
alle seine, bei dem jeweiligen Vorhaben anfallenden Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. 
entsorgen (verwerten bzw. beseitigen) zu lassen.  

Hausmitteilung 
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Abfälle sind gemäß § 7 Abs. 2 KrWG in erster Linie zu verwerten. Zur Erfüllung der Anforderungen 
nach § 7 Abs. 2 bis 4 KrWG sind Abfälle gemäß § 9 KrWG getrennt zu halten und zu behandeln. Ein 
Verstoß gegen diese Regelungen stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 KrWG dar. 

2. Nach § 8 der GewAbfV - (Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und 
von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen – Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017, BGBl. I 
S. 896, in der derzeit geltenden Fassung) – sind die beim Umbau anfallenden Bau- und Abbruchabfälle 
nach Abfallarten getrennt zu erfassen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Diesbezüglich zu beachten 
sind die Neuregelungen zum erweiterten Trennerfordernis der verschiedenen Abfallarten sowie zu den 
neugefassten Dokumentationspflichten dieser Getrennthaltung. 

3. Die Zuordnung zu einem Abfallschlüssel hat durch Abgleich der ggf. erforderlichen Analytik mit den im 
§ 3 Abs. 2 der Europäischen Abfallverzeichnisverordnung (AVV), vom 10. Dezember 2001, BGBl. I S. 
3379) aufgelisteten Merkmalen und Eigenschaften zu erfolgen. Abfälle mit * sind gefährliche Abfälle im 
Sinne des § 48 KrWG i.V.m. § 2 AVV.   

4. Gefährliche Abfälle, wie z.B. Reste von Betriebsstoffen/-mitteln, müssen nachweispflichtig entsorgt 
werden (§§ 3, 15 und 50 KrWG, i.V.m. der AVV und §§ 2, 3, 9, 15 und 16 Nachweisverordnung 
(NachwV) vom 20.10.2006, BGBl. I S. 2298, in der jeweils gültigen Fassung).  

Die Entsorgungsvorgänge für gefährliche Abfälle bedürfen der Vorlage eines bestätigten 
Entsorgungsnachweises gemäß § 3 NachwV und die durchgeführte Entsorgung ist durch Führung von 
Begleitscheinen nach § 10 NachwV zu belegen. Die Nachweisführung erfolgt dabei in elektronischer 
Form. Bei Mengen < 20 t je Abfallart und einmaligem Anfall können diese auch über 
Sammelentsorgungsnachweise (siehe § 9 NachwV) an Entsorgungsfachunternehmen abgegeben 
werden. 

5. Für die Beförderung von gefährlichem Abfall ist gemäß § 54 Abs. 1 KrWG eine Erlaubnis erforderlich. 
Die Vorgaben der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV), Artikel 1 vom 05.12.2013 (BGBl. I 
S. 4043) sind dabei zu beachten. 

6. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Beförderung von nicht gefährlichen Abfällen (Erdaushub, 
Bauschutt etc.) gemäß § 53 KrWG anzeigepflichtig ist. Die Anzeigenerstattung ist in § 7 Abs. 1 AbfAEV 
geregelt. 

7. Bezüglich der Deklaration, Analytik und Verwertung von mineralischen Abfällen (Erdaushub, Bauschutt 
etc.), die im Zuge des Vorhabens anfallen (Erdaushub zur Herstellung Baufreiheit o.ä.) und verwertet 
werden sollen, wird grundsätzlich auf die Technischen Regeln der Bund-/ Länder Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA), Merkblatt 20 verwiesen. 

In Sachsen-Anhalt ist die Fassung vom 05.11.2004 der LAGA Merkblatt 20, Teil II (Verwertung von 
Bodenmaterial), Teil III (Probenahme und Analytik) sowie Anlage 3 (Gleichwertige Bauweisen und 
Abdichtungssysteme) in den abfall- und bodenschutzrechtlichen Vollzug eingeführt worden. Weiterhin 
ist Teil I (Allgemeiner Teil) der Fassung der LAGA Merkblatt 20 vom 06.11.2003 zu vollziehen. 

Die Bewertung von ggf. anfallendem Bauschutt erfolgt entsprechend der Fassung der LAGA 
Merkblatt 20 vom 06.11.1997. 

8. Sollte zur Verfüllung von Baugruben, Kabelgräben bzw. Geländeregulierung ggf. ortsfremder 
Bodenaushub eingesetzt werden, hat dieser die Zuordnungswerte der Einbauklasse 0 der LAGA, 
Merkblatt 20 vom 05.11.2004 einzuhalten. Vorrangig ist standorteigenes, organoleptisch unauffälliges 
Material zur Verfüllung zu verwenden, welches nicht von Altlast(-verdachts-)flächen stammt. 

Der Einsatz von Bauschutt zu genannten Zwecken ist nur in Abstimmung mit der unteren 
Bodenschutzbehörde und der unteren Abfallbehörde zulässig. 

9. Bei der Verwendung von mineralischen Abfällen (Recycling-Material), z.B. als 
Bettungsschicht/Schotterpolster unter dem Sockelfundament, sind für diese, unterhalb einer 
Vollversiegelung, die Zuordnungswerte Z 2 gemäß LAGA Merkblatt 20 in der Fassung vom 06.11.1997 
einzuhalten.  

Ist keine Vollversiegelung vorgesehen – z.B. bei der Befestigung der Baustraßen, Zuwegungen bzw. 
Kranstellflächen - sind die Zuordnungswerte Z 1.1 siehe Tabellen II.1.4-5 und II.1.4-6 der LAGA 
Merkblatt 20 in der Fassung vom 06.11.1997 einzuhalten. 

10. Die bei der Montage anfallenden Verpackungsabfälle (ASN 15 01), soweit sie nicht über ein Duales 
System oder über die Rücknahmepflicht entsprechend der Verpackungsverordnung verwertet werden 
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müssen, unterliegen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einem Anschluss- und Benutzungszwang. Sie sind 
über den beauftragten Dritten zu entsorgen. Beauftragter Dritter ist die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke 
GmbH/Tönsmeier Entsorgung Köthen GmbH. 

11. Für die abfallrechtliche Überwachung ist gemäß § 32 Absatz 1 AbfG LSA der Landkreis Anhalt-
Bitterfeld als untere Abfallbehörde zuständig. 

 

 

Spezifische Hinweise zur Abfallentsorgung in der Betriebsphase/bei Wartungsarbeiten: 
 

12. Alle in der Betriebsphase bzw. bei Wartungsarbeiten anfallenden Abfälle (Abfälle aus der Handhabung 
von Schmierölen-/fetten, Getriebe-/Hydraulikölen – Verpackungen mit/ohne Anhaftungen, Reste von 
Betriebsstoffen etc.) sind nach Abfallschlüssel sortiert vom Abfallerzeuger gemäß § 7 Absatz 2 KrWG 
i.V.m. § 15 Absatz 1 KrWG ordnungsgemäß in dafür zugelassenen Anlagen / Einrichtungen zu 
entsorgen (verwerten/beseitigen) bzw. entsorgen zu lassen (zu den anfallenden Abfällen siehe auch 
Kap. 3 und 7 der Antragsunterlagen).  

Die Zuordnung von Abfällen zur Abfallart und einem Abfallschlüssel obliegt dem Erzeuger bzw. dem 
Besitzer der Abfälle. Die Behörden können diese Zuordnung im Rahmen ihrer Aufgabe bzw. 
Zuständigkeit überprüfen und ggf. entsprechende Anordnungen treffen. 

13. Bei den in der Betriebsphase / bei Wartungsarbeiten anfallenden Resten von Betriebsstoffen bzw. 
verbrauchten Betriebsstoffen handelt es sich z.T. um gefährliche Abfälle. 

Gefährliche Abfälle müssen nachweispflichtig entsorgt werden (§§ 3, 15 und 50 KrWG, i.V.m. der AVV 
und §§ 2, 3, 9, 15 und 16 NachwV, in der jeweils gültigen Fassung).  

Die Entsorgungsvorgänge für gefährliche Abfälle bedürfen der Vorlage eines bestätigten 
Entsorgungsnachweises gemäß § 3 NachwV und die durchgeführte Entsorgung ist durch Führung von 
Begleitscheinen nach § 10 NachwV zu belegen. Die Nachweisführung erfolgt dabei in elektronischer 
Form.  

Alternativ kann bei anfallenden Abfallmengen bis 20 Tonnen je Abfallschlüssel und Kalenderjahr auch 
der Nachweis über die Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung vom Einsammler durch einen 
Sammelentsorgungsnachweis und Übernahmeschein geführt werden (§ 9 (1) und § 12 NachwV). 

Erzeuger gefährlicher Abfälle sind nach § 49 Absatz 3 KrWG zur Führung eines Registers verpflichtet. 

Die Anforderungen an die Nachweis- und Registerpflichten ergeben sich aus § 49 Abs. 3 sowie § 50 
KrWG i.V.m. den §§ 23 und 24 Abs. 2 NachwV. 

14. Für die Beförderung von gefährlichem Abfall ist gemäß § 54 Abs. 1 KrWG eine Erlaubnis erforderlich. 
Die Vorgaben der Anzeige- und Erlaubnisverordnung sind dabei zu beachten. 

15. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Beförderung von nicht gefährlichen Abfällen gemäß 
§ 53 KrWG anzeigepflichtig ist. Die Anzeigenerstattung ist in § 7 Abs. 1 AbfAEV geregelt. 

16. Für die abfallrechtliche Überwachung ist gemäß § 32 Absatz 1 AbfG LSA der Landkreis Anhalt-
Bitterfeld als untere Abfallbehörde zuständig. 

 

Spezifische Hinweise zur Abfallentsorgung nach der Betriebsphase: 
 

In Kapitel 14 wird beschrieben, dass die Windenergieanlage nach dem Erreichen der Nutzungsdauer 
zurückgebaut werden soll. Dabei werden erneut Arbeiten ausgeführt, die abfallrechtliche Relevanz haben 
können: 

 Erdaushub zur Baufeldfreimachung (Erdaushub); 

 Rückbau der Windenergieanlage inkl. komplettes Fundament (Bauschutt, diverse Materialien); 

 Teilweise Wiederverwendung von noch funktionsfähigen Bestandteilen, die keine Abfälle sind bzw. 
Entsorgung der rückgebauten WEA (Schrott, Elektroschrott, GFK-Abfälle (Rotorblätter), Reste von 
Betriebsstoffen (Kühlmittel, Schmierstoffe etc.)); 

 Rückbau von Zuwegungen / geschotterten Aufstellflächen (Bauschutt, (Recycling- (RC-))Schotter); 

 Freilegung/Rückbau von nicht mehr benötigten Erdkabeln (Erdaushub, Kabelabfälle); 

 Verfüllung von Baugruben/Kabelgräben (Füllmaterial); 
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 Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) von Erdaushub, Kabelabfällen, (RC-)Schotter, Bauschutt bzw. weiteren 
Abfällen, die im Zuge des Rückbaues der WEA anfallen (GFK-Abfälle, Reste von Betriebsstoffen/Aufsaug-/ 
Filtermaterialien etc.). 

 

 

17. Nach § 3 Absatz 4 KrWG i.V.m. § 15 Absatz 1 KrWG ist jeder Abfallerzeuger (betrifft auch Erdaushub) 
verpflichtet, seine Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. entsorgen (verwerten bzw. beseitigen) zu 
lassen. Ein Verstoß gegen diese Regelungen stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 69 KrWG dar. 

18. Bezüglich der Deklaration, Analytik und Verwertung von mineralischen Abfällen (Erdaushub, Bauschutt 
etc.), die im Zuge des Vorhabens anfallen und verwertet werden sollen, wird auf die Technischen 
Regeln der LAGA, Merkblatt 20 verwiesen. 

In Sachsen-Anhalt ist die Fassung vom 05.11.2004 der LAGA Merkblatt 20, Teil II (Verwertung von 
Bodenmaterial), Teil III (Probenahme und Analytik) sowie Anlage 3 (Gleichwertige Bauweisen und 
Abdichtungssysteme) in den abfall- und bodenschutzrechtlichen Vollzug eingeführt worden. Weiterhin 
ist Teil I (Allgemeiner Teil) der Fassung der LAGA Merkblatt 20 vom 06.11.2003 zu vollziehen. 

Die Bewertung von Bauschutt erfolgt entsprechend der Fassung der LAGA Merkblatt 20 vom 
06.11.1997. 

19. Sollte zur Verfüllung von Baugruben bzw. Geländeregulierung ggf. ortsfremder Bodenaushub 
eingesetzt werden, hat dieser die Zuordnungswerte der Einbauklasse 0 der LAGA, Merkblatt 20 vom 
05.11.2004 einzuhalten. Vorrangig ist standorteigenes, organoleptisch unauffälliges Material zur 
Verfüllung zu verwenden, welches nicht von Altlast(-verdachts-)flächen stammt. 

Der Einsatz von Bauschutt zu genannten Zwecken ist nur in Abstimmung mit der unteren 
Bodenschutzbehörde und der unteren Abfallbehörde zulässig. 

20. Nach § 8 der GewAbfV sind die beim Abbruch anfallenden Bau- und Abbruchabfälle nach Abfallarten 
getrennt zu erfassen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Diesbezüglich zu beachten sind die 
Neuregelungen zum erweiterten Trennerfordernis der verschiedenen Abfallarten sowie zu den 
neugefassten Dokumentationspflichten dieser Getrennthaltung. 

21. Die Zuordnung zu einem Abfallschlüssel hat durch Abgleich der ggf. erforderlichen Analytik mit den im 
§ 3 Abs. 2 des AVV aufgelisteten Merkmalen und Eigenschaften zu erfolgen. Abfälle mit * sind 
gefährliche Abfälle im Sinne des § 48 KrWG i.V.m. § 2 AVV.   

22. Gefährliche Abfälle müssen nachweispflichtig entsorgt werden (§§ 3, 15 und 50 KrWG, i.V.m. der 
Verordnung zur Umsetzung des Europäischen Abfallverzeichnisses vom 10.12.2001 und §§ 2, 3, 9, 15 
und 16 NachwV, in der jeweils gültigen Fassung).  

23. Die Entsorgungsvorgänge für gefährliche Abfälle bedürfen der Vorlage eines bestätigten 
Entsorgungsnachweises gemäß § 3 NachwV und die durchgeführte Entsorgung ist durch Führung von 
Begleitscheinen nach § 10 NachwV zu belegen. Die Nachweisführung erfolgt dabei in elektronischer 
Form. Bei geringen Mengen (</= 20 t) kann die Entsorgung gemäß § 9 NachwV auch durch einen 
Sammelentsorgungsnachweis belegt werden. 

24. Für die Beförderung von gefährlichem Abfall ist gemäß § 54 Abs. 1 KrWG eine Erlaubnis erforderlich. 
Die Vorgaben der AbfAEV, Artikel 1 vom 05.12.2013 (BGBl. I S. 4043) sind dabei zu beachten. 

25. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Beförderung von nicht gefährlichen Abfällen (Erdaushub, 
Bauschutt etc.) gemäß § 53 KrWG anzeigepflichtig ist. Die Anzeigenerstattung ist in § 7 Abs. 1 AbfAEV 
geregelt. 

26. Für die abfallrechtliche Überwachung ist gemäß § 32 AbfG LSA der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als 
untere Abfallbehörde zuständig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Hess 
Sachbearbeiterin UAB 











 

 

 

 

  

 

 

MitteldeutsĐhe NetzgesellsĐhaft Gas mďH • 06006 Halle ;SaaleͿ 
  

 

Standort Markkleeberg 
 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht: 

Unser Zeichen: 

 

Name: 

Telefon: 

E-Mail: 

 

  

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 

Postanschrift 06006 Halle (Saale) · Geschäftsanschrift Industriestraße 10 · 06184 Kabelsketal 

T +49 345 216-0 · F +49 345 216-2311 · info@mitnetz-gas.de · www.mitnetz-gas.de · Geschäftsführung Ralf Hiersig 

Dr. Adolf Schweer · Sitz der Gesellschaft Halle (Saale) · Registergericht Amtsgericht Stendal · HRB 215080 · Bankverbindung 

Commerzbank AG Haale (Saale) · BIC COBADEFFXXX · IBAN DE79 8004 0000 0111 6201 02 · USt-ID-Nr. DE251538934 

 

 

     

 

 

      

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Am Flugplatz 1 

06366 Köthen (Anhalt) 

 

 

 
 

      

vom 24.07.2018  

VS-O-W-G/Hof 

 

Marlene Hoffmann 

0341/120-7233 

Marlene.Hoffmann@mitnetz-gas.de 

 

 

 

Markkleeberg, 01.08.2018 

 

Windpark Quellendorf/Libbesdorf, Errichtung und Betrieb von 3 Windenergieanlagen

 

 

Sehr geehrter Herr Föller, 

 

Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen und wurde unter folgender Nummer registriert. 

 

Registrier-Nr.: TG-02467/2018 

 

Nach der Durchsicht der von Ihnen eingereichten Unterlagen konnten wir feststellen, dass sich in dem 

von Ihnen ausgewiesenen Planungsbereich keine Versorgungsanlagen unseres Unternehmens befinden, 

weshalb wir Ihrer Maßnahme ohne Auflagen uneingeschränkt zustimmen. 

 

Da unser Anlagenbestand ständigen Änderungen und Erweiterungen unterliegt, hat diese Stellungnahme 

eine Gültigkeit von 2 Jahren ab Ausstellungsdatum.  

 

Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt von diesem Schreiben unberührt. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 

 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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50Hertz Transmission GmbH- Heidestraße 2- 10557 Berlin 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Umweltamt 
Am Flugplatz 1 
06366 Köthen 

Antrag gern.§§ 4,10 BlmSchG_VSB_WKA Windpark Quellendorf I, Änderung 
des Antrags 

Sehr geehrter Herr Föller, 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten . 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Freundliche Grüße 

50Hertz Transmission GmbH 

［ ｾｾｾ＠
Tobien 

(.;.(_ gf-
Atzrodt 

SOHertz Transmission GmbH 

TG 
Netzbetrieb 

Heidestraße 2 
10557 Berlin 

Datum 
26.07.2018 

Unser Zeichen 
2018-000885-02-TG 

Ansprechpartner/in 
Frau Froeb 

Telefon-Durchwahl 
030/5150-3495 

Fax-Durchwahl 

E-Mail 
leitungsauskunft@50hertz.com 

Ihre Zeichen 
66.16/4000/07/1.6.2-01/18 

Ihre Nachricht vom 
23.07.2018 

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Christiaan Peeters 

Geschäftsführer 
Boris Schucht, Vorsitz 
Dr. Dirk Biermann 
Dr. Frank Goiletz 
Marco Nix 

Sitz der Gesellschaft 
Berlin 

Handelsregister 
Amtsgericht Charlottenburg 
HRB 84446 

Bankverbindung 
BNP Paribas, NL FFM 
BLZ 512 106 00 
Konto-Nr. 9223 7410 19 
I BAN: 
DE75 5121 0600 9223 7410 19 
BIC: BNPADEFF 

USt.-ld.-Nr. DE813473551 

www.50hertz.com 



Von: "Bertram, Andreas" <andreas.bertram@midewa.de> 
An: Andreas.Foeller@anhalt-bitterfeld.de

Datum: Dienstag, 24. Juli 2018 14:29
Betreff: Fwd: Antrag gem. §§ 4,10 BImSchG_VSB_WKA Windpark Quellendorf I, Änderung 

des Antrags 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seitens der MIDEWA GmbH, NL Anhalt Harzvorland, gibt es keine Einwände gegen die von Ihnen 
aufgezeichnete Änderung.
Unsere Anschreiben vom 26.02.20182015 hat weiter Bestand.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Andreas Bertram
MA Technik

Tel.:  +49 3496-411035
Funk:+49 15110180730
Fax:  +49 3496-411023
E-Mail: Andreas.Bertram@midewa.de

MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH
Niederlassung Anhalt - Harzvorland
Stiftstraße 7
06366 Köthen

www.midewa.de

---------- Forwarded message ---------
From: <Andreas.Foeller@anhalt-bitterfeld.de>
Date: Mo., 23. Juli 2018 um 15:27 Uhr
Subject: Antrag gem. §§ 4,10 BImSchG_VSB_WKA Windpark Quellendorf I, Änderung des 
Antrags
To: <BAIUDBwInfraI3TOeB@bundeswehr.org>, <azv_aken@t-online.de>, <info-
ah@midewa.de>, <info@mitnetz-strom.de>, <service@mitnetz-gas.de>, 
<leitungsauskunft@50hertz.com>, <info@dwd.de>, <info@telekom.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG hat mit Datum vom 12.02.2018 eine 
Genehmigung nach §§ 4, 10 BImSchG beantragt. Sie wurden zum damaligen 
Antragsgegenstand beteiligt und zur Stellungnahme aufgefordert. Der Antragsteller hat sich 
entschieden den Antragsgegenstand zu ändern und mit Datum vom 13.07.2018 die 
geänderten Antragsunterlagen eingereicht. Die Änderungen beinhalten eine 
Standortverschiebung von Flurstück 73 auf Flurstück 76 der Gemarkung Libbesdorf für den 
Standort LQM 1 sowie einen Wechsel des Anlagentyps für den Standort LQM 7 von Vestas 
V150-4,2 MW (Nabenhöhe 166 m) zu Vestas V136-4,2 MW (Nabenhöhe 115 m). Der Standort 
LQM 2 bleibt vom Standort sowie Anlagentyp unverändert. 
Im Anhang sende ich Ihnen die Antragsunterlagen als Kurzantrag. Der Antrag wird weiterhin 
unter dem Aktenzeichen 66.16/4000/07/1.6.2-01/18 geführt. 
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Ich bitte Sie zur Sicherung der Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Dauer des 
Genehmigungsverfahrens und der in der 9. BImSchV geregelten Fristen, die Vollständigkeit 

der Antragsunterlagen bis zum 20.08.2018 zu bestätigen bzw. mir bei festgestellter 
Unvollständigkeit innerhalb der gleichen Frist eine Auflistung fehlender Unterlagen zukommen 
zu lassen.
Ihre begründete abschließende Stellungnahme zum Genehmigungsantrag erwarte ich bis 

zum 17.09.2018. Ihre Stellungnahme bitte ich so zu fertigen, dass erforderliche 
Nebenbestimmungen mit Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlage in Klammerzusatz 
einschließlich der Begründung oder die Gründe für eine Ablehnung angeführt werden.
Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Föller

Sachbearbeiter / Untere Immissionsschutzbehörde 

___________________________

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Umweltamt

Untere Immissionsschutzbehörde

Tel: 03493/341-715

Fax:03493/341-702

____________________________________

Postanschrift                                           Besucheradresse 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld                      Ziegelstraße 10

Am Flugplatz 1                             06749 Bitterfeld-Wolfen
06366 Köthen (Anhalt)                            Zimmer 2.14

Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen 

Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail 

unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass 

die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation 

besteht.

Im Interesse der Umwelt: Müssen Sie diese Email ausdrucken?

MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH Hauptverwaltung Merseburg 

Bahnhofstraße 13 D-06217 Merseburg Telefon +49 3461 352-0 Telefax +49 3461 352-325 

http://www.midewa.de Sitz der Gesellschaft: Merseburg Registergericht: Amtsgericht Stendal HRB Nr. 211304 

St.-Nr. 112/107/02174 Geschäftsführung: Uwe Störzner, Julien Malandain Vorsitzender des Aufsichtsrates: 

Peter Kunert Ein Unternehmen der Veolia Wasser. Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für 

den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen 

Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 

Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit 

dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen und die E-Mail zu löschen. Danke. This e-mail is intended 

only for use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, 

confidential and exempt from disclosure under applicable law. Any use, distribution or copying of this e-mail 

communication is strictly prohibited if you are not the addressee. If so, please notify us immediately by e-mail, 

and destroy the original. Thank you.
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Anhänge:

180618_AT_Kurzantrag § 4 BImSchG-Rev-1_SLe_LQM-I.pdf
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